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E i n l a d u n g 
 

 
 

Sitzung Nr. 67/2014 
ASS Nr. 4/2014 

 
 
An die Mitglieder  
des Ausschusses für Schule, Soziales und demographischen 
Wandel 
der Stadt Bornheim 

Bornheim, den 13.11.2014 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur nächsten Sitzung des Ausschusses für Schule, Soziales und demographischen 
Wandel der Stadt Bornheim lade ich Sie herzlich ein.  
Die Sitzung findet am Dienstag, 18.11.2014, 18:00 Uhr, in der Aula der Europaschule 
Bornheim, Goethestraße 1, 53332 Bornheim, statt. 
Die Tagesordnung habe ich im Benehmen mit dem Bürgermeister wie folgt festgesetzt: 
 
TOP Inhalt Vorlage Nr. 

 Öffentliche Sitzung 
 

 

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  
2 Verpflichtung von Ausschussmitgliedern  
3 Einwohnerfragestunde  
4 Entgegennahme der Niederschriften über die Sitzungen Nr. 07/2014 

vom 05.02.2014, Nr. 25/2014 vom 09.04.2014 und Nr. 49/2014 vom 
16.09.2014 

 

5 Aktueller Bericht zur Pflegeplanung 2013 des Rhein-Sieg-Kreises 
(ASS 16.09.2014) 

538/2014-5 

6 Anmeldeverfahren für die Aufnahme der Schülerinnen und Schüler in 
die weiterführenden Schulen im Schulträgerbereich der Stadt Bornheim 
zum Schuljahr 2015/16 

654/2014-4 

7 Konzept "Flüchtlingsarbeit in Bornheim" 649/2014-5 
8 Beratung des Haushaltes 2015 / 2016 in den Fachausschüssen (Be-

reich ASS) 
518/2014-2 

9 Umsetzung der Ergebnisse aus dem Arbeitskreis Gebäudereinigung bei 
der nächsten Ausschreibung der Reinigungsleistungen für Schulen 

529/2014-6 

10 Aktionsplan "Inklusive Bildung in Bornheim" 553/2014-4 
11 Antrag der SPD-Fraktion vom 17.10.2014 betr. Schulwegsicherung für 

die Schüler aus der Coloniastraße 
(StEA 12.11.2014) 

644/2014-9 

12 Antrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen vom 25.10.2014 betr. Her-
ausforderung: Demografischer Wandel 

665/2014-4 

13 Medienentwicklungsplan für die Schulen der Stadt Bornheim 2015-2019 548/2014-1 
14 Mitteilung betr. Zukunftswerkstatt 2014 648/2014-4 
15 Mitteilung betr. Weiterentwicklung der Bornheimer Verbundschule am 

Schulstandort Uedorf 
661/2014-4 

 
 
 

4/136



   

 
16 Mitteilung betr. Sachstand der Baumaßnahmen an den städtischen 

Schulen 
 

17 Mitteilungen mündlich und Beantwortung von Fragen aus vorherigen 
Sitzungen 

 

18 Anfrage der SPD-Fraktion vom 22.08.2014 betr. unterschiedliche Belas-
tung der Bornheimer Bürgerinnen und Bürger mit Kosten für den 
Schulweg zu Bornheimer Schulen 
(ASS 16.09.2014) 

552/2014-4 

19 Anfragen mündlich  
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Gezeichnet: Wilfried Hanft beglaubigt:  

 (Vorsitzende/r)  (Verwaltungsfachwirtin) 
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Sitzung des Ausschusses für Schule, Soziales und demographischen Wandel der Stadt 
Bornheim am Mittwoch, 05.02.2014, 18:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses Bornheim, 
Rathausstraße 2 
 

 X Öffentliche Sitzung  Sitzung Nr. 07/2014 

  Nicht-öffentliche Sitzung  ASS Nr. 1/2014 
 
Anwesende 
Vorsitzende 
Deussen-Dopstadt, Gabriele Bündnis90/Grüne  

Mitglieder 
Bandel, Helga CDU-Fraktion  
Breuer, Paul  
Donix, Michael CDU-Fraktion  
Fendel-Sridharan, Petra CDU-Fraktion  
Flamme, Christina CDU-Fraktion  
Gruneberg, Julia SPD-Fraktion  
Jaritz, Karin SPD-Fraktion  
Kabon, Matthias FDP-Fraktion  
Krüger, Frank W. SPD-Fraktion  
Krüger, Ute SPD-Fraktion  
Meiswinkel, Hildegard CDU-Fraktion  
Siebert, Hans-Martin FDP-Fraktion  
Wingenbach, Matthias CDU-Fraktion  
Züge, Rainer SPD-Fraktion  

stv. Mitglieder 
Feldenkirchen, Hans Gerd UWG/Forum-Fraktion  
Kuhl, Sebastian CDU-Fraktion  
Müller, Marc CDU-Fraktion  
Pacyna, Michael Dr. Bündnis90/Grüne  

beratende Mitglieder 
Bastert, Elke Stadtschulpflegschaft  
Becker, Christoph Gesamtschule  
Lauer, Andrea Schulleiter  
Rothkegel, Gisela Inklusionsbeauftragte  
Scheuer, Uta Grundschule  
Schmuck-Lang, Dorothea Stadtschulpflegschaft  
Will, Uta Förder-/Verbundschule  

stv. beratende Mitglieder 
Kaletsch, Christoph Sekundarschule  

Verwaltungsvertreter 
Harder, Manfred  
Schier, Manfred Erster Beigeordneter zu TOP 13 
Schnapka, Markus Beigeordneter  

Nicht anwesend (entschuldigt) 
Engelhardt, Brigitte Dr. Gymnasium  
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Frechen, Helga Seniorenbeirat  
Geschwind, Astrid Sekundarschule  
Heitmann, Henriette Hauptschule  
Heller, Petra CDU-Fraktion  
Kretschmer, Gabriele CDU-Fraktion  
Müller (Holzweg), Josef UWG/Forum-Fraktion  
Pütz, Wolfgang Pfarrer kath. Kirche  
Quadt-Herte, Manfred Bündnis90/Grüne  
Rothschild, Marie-Susann Evang. Kirche  
 

Nicht anwesend (entschuldigt) 
Dopstadt, Julian Bündnis90/Grüne  
 
 
T a g e s o r d n u n g 
 

TOP Inhalt Vorlage Nr. 
 Öffentliche Sitzung 

 
 

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  
2 Verpflichtung von Ausschussmitgliedern  
3 Einwohnerfragestunde  
4 Entgegennahme der Niederschriften über die Sitzungen Nr. 30/2013 

vom 07.05.2013 und Nr. 49/2013 vom 09.07.2013 
 

5 Bildung von Eingangsklassen an den Grundschulen im Schulträgerbe-
reich der Stadt Bornheim zum Schuljahr 2014/15 

034/2014-4 

6 Anmeldeverfahren für die Aufnahme der Schülerinnen und Schüler in 
die weiterführenden Schulen im Schulträgerbereich der Stadt Born-
heim zum Schuljahr 2014/15 

037/2014-4 

7 Bildung von Eingangsklassen (Klassenfrequenz) an der Europaschule 
Bornheim ab dem Schuljahr 2014/15 

045/2014-4 

8 Beförderung von Schülerinnen und Schülern zu den Schulen im 
Schulträgerbereich der Stadt Bornheim ab dem Schuljahr 2014/2015 

050/2014-4 

9 Mitteilung betr. Zukunftswerkstatt 2013 035/2014-4 
10 Mitteilung betr. Aktionsplan "Inklusive Bildung in Bornheim" 036/2014-4 
11 Mitteilung betr. Weiterentwicklung der Bornheimer Verbundschule am 

Schulstandort Uedorf 
038/2014-4 

12 Mitteilung betr. Zwischenbericht zum Arbeitskreis Gebäudereinigung 058/2014-6 
13 Mitteilung betr. Sachstand der Baumaßnahmen an den städtischen 

Schulen 
 

14 Mitteilungen mündlich und Beantwortung von Fragen aus vorherigen 
Sitzungen 

 

15 Anfragen mündlich  
 
 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung (der gesamten Sitzung) 
 

AV Gabriele Deussen-Dopstadt eröffnet die Sitzung des Ausschusses für Schule, Soziales 
und demographischen Wandel der Stadt Bornheim, stellt fest, dass ordnungsgemäß einge-
laden worden ist und dass der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen 
Wandel beschlussfähig ist. 
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 Öffentliche Sitzung 
 

 

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  
Frau Romauer ist bereits zur Schriftführerin bestellt. 
 

2 Verpflichtung von Ausschussmitgliedern  
Es wurde kein Ausschussmitglied verpflichtet. 
 

3 Einwohnerfragestunde  
Die Einwohnerfragestunde entfällt, da keine Fragen vorliegen. 
 

4 Entgegennahme der Niederschriften über die Sitzungen Nr. 
30/2013 vom 07.05.2013 und Nr. 49/2013 vom 09.07.2013 

 

Beschluss 
Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel erhebt gegen den Inhalt 
der  Niederschrift über die Sitzung Nr. 30/2013 vom 07.05.2013 und Nr. 49/2013 vom 
09.07.2013 keine Einwände. 
 
- Einstimmig -  
 

5 Bildung von Eingangsklassen an den Grundschulen im Schulträ-
gerbereich der Stadt Bornheim zum Schuljahr 2014/15 

034/2014-4 

Beschluss: 
Der Ausschuss nimmt von den Ausführungen des Bürgermeisters zu der Bildung von Ein-
gangsklassen an den Grundschulen im Schulträgerbereich der Stadt Bornheim zum Schul-
jahr 2014/15 zustimmend Kenntnis.  
 
- Einstimmig -  
 

6 Anmeldeverfahren für die Aufnahme der Schülerinnen und Schü-
ler in die weiterführenden Schulen im Schulträgerbereich der 
Stadt Bornheim zum Schuljahr 2014/15 

037/2014-4 

Beschluss: 
Der Ausschuss nimmt von den Ausführungen des Bürgermeisters zum Anmeldeverfahren für 
die Aufnahme der Schülerinnen und Schüler in die allgemeinbildenden weiterführenden 
Schulen im Schulträgerbereich der Stadt Bornheim zum Schuljahr 2014/15 zustimmend 
Kenntnis.  
  
- Einstimmig -  
 

7 Bildung von Eingangsklassen (Klassenfrequenz) an der Europa-
schule Bornheim ab dem Schuljahr 2014/15 

045/2014-4 

Die Sitzung wird von 18.31 Uhr - 18.48 Uhr unterbrochen. 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel beauftragt den Bürger-
meister, entsprechend den Anträgen der Schulkonferenzen ab dem Schuljahr 2014/15 an 
der Europaschule Bornheim (16.12.2013) und der Heinrich-Böll-Sekundarschule Merten 
(16.01.2014) vorbehaltlich der Rechtsverordnung durch das Ministerium für Schule und Wei-
terbildung NRW" 
 

1. die Klassenfrequenz auf maximal 27 Schülerinnen und Schüler je Eingangsklasse ab 
dem Schuljahr 2014/15 festzulegen, 
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2. in den Eingangsklassen jeweils 2 Schülerinnen und Schüler mit festgestellten son-
derpädagogischen Förderbedarf aufzunehmen, 

3. die Entwicklung und Konsequenzen aus der Aufnahme von Kindern mit Förderbedarf 
im Rahmen des Aktionsplanes „Inklusive Bildung in Bornheim“ zu erheben und dar-
zustellen und 

4. die Stadt Bornheim geht davon aus und fordert von der Bezirksregierung, dass die 
festgelegte Aufnahmekapazität von Sonderpädagogen/-innen mit 3 Wochenstunden  
pro Schüler/in gewährleistet wird. 

 
- Einstimmig -  
 

8 Beförderung von Schülerinnen und Schülern zu den Schulen im 
Schulträgerbereich der Stadt Bornheim ab dem Schuljahr 
2014/2015 

050/2014-4 

Beschluss: 
Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel nimmt von den Ausfüh-
rungen des Bürgermeisters zustimmend Kenntnis und beauftragt den Bürgermeister, eine 
Neuausschreibung des Schülerspezialverkehrs im Schulträgerbereich der Stadt Bornheim 
zum Schuljahr 2014/2015 durchzuführen. 

- Einstimmig -  
 

9 Mitteilung betr. Zukunftswerkstatt 2013 035/2014-4 
- Kenntnis genommen -  
 

10 Mitteilung betr. Aktionsplan "Inklusive Bildung in Bornheim" 036/2014-4 
- Kenntnis genommen -  
 

11 Mitteilung betr. Weiterentwicklung der Bornheimer Verbundschu-
le am Schulstandort Uedorf 

038/2014-4 

- Kenntnis genommen -  
 

12 Mitteilung betr. Zwischenbericht zum Arbeitskreis Gebäudereini-
gung 

058/2014-6 

- Kenntnis genommen -  
 

13 Mitteilung betr. Sachstand der Baumaßnahmen an den städti-
schen Schulen 

 

Herr Schier informiert die Ausschussmitglieder über den Sachstand der Baumaßnahmen an 
den Schulen im Schulträgerbereich der Stadt Bornheim. 
 

- Schadstoffsanierung an der Grundschule Waldorf 
- Sanierungskonzept an der Grundschule Hersel 
- Sanierung und evtl. Erweiterung an der Europaschule im Jahr 2015 
- Dachsanierung und Sanierung der Toilettenanlagen an der Haupt- und Sekundar-

schule in Merten 
- Abschluss der Zaun- und Toranlage am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium 
- Betriebssicherungsprüfung am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium 

 
- Kenntnis genommen -  
 

14 Mitteilungen mündlich und Beantwortung von Fragen aus vorhe-
rigen Sitzungen 

 

Keine. 
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15 Anfragen mündlich  
Keine. 
 
 
 
 
 
 
  
Ende der Sitzung: 19:34 Uhr 
 
 
 
 
 
 
gez. Gabriele Deussen-Dopstadt  gez. Susanne Romauer 
Vorsitz  Schriftführung 
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Sitzung des Ausschusses für Schule, Soziales und demographischen Wandel der Stadt 
Bornheim am Mittwoch, 09.04.2014, 18:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses Bornheim, 
Rathausstraße 2 
 

 X Öffentliche Sitzung  Sitzung Nr. 25/2014 

  Nicht-öffentliche Sitzung  ASS Nr. 2/2014 
 
Anwesende 
Vorsitzende 
Deussen-Dopstadt, Gabriele Bündnis90/Grüne  

Mitglieder 
Bandel, Helga CDU-Fraktion  
Dopstadt, Julian Bündnis90/Grüne  
Fendel-Sridharan, Petra CDU-Fraktion  
Flamme, Christina CDU-Fraktion  
Gruneberg, Julia SPD-Fraktion  
Kabon, Matthias FDP-Fraktion  
Kretschmer, Gabriele CDU-Fraktion  
Krüger, Frank W. SPD-Fraktion  
Krüger, Ute SPD-Fraktion  
Meiswinkel, Hildegard CDU-Fraktion  
Müller (Holzweg), Josef UWG/Forum-Fraktion  
Züge, Rainer SPD-Fraktion  

stv. Mitglieder 
Wicht, Stefan Bündnis90/Grüne  

beratende Mitglieder 
Bastert, Elke Stadtschulpflegschaft  
Becker, Christoph Gesamtschule  
Engelhardt, Brigitte Dr. Gymnasium  
Geschwind, Astrid Sekundarschule  
Lauer, Andrea Schulleiter  
Rothschild, Marie-Susann Evang. Kirche  
Scheuer, Uta Grundschule  
Schmuck-Lang, Dorothea Stadtschulpflegschaft  

stv. beratende Mitglieder 
Kaletsch, Christoph Sekundarschule  

Verwaltungsvertreter 
Harder, Manfred  
Schier, Manfred Erster Beigeordneter  
Schnapka, Markus Beigeordneter  

Schriftführerin 
Rignanese, Valentina  

Nicht anwesend (entschuldigt) 
Breuer, Paul  
Donix, Michael CDU-Fraktion  
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Heitmann, Henriette Hauptschule  
Heller, Petra CDU-Fraktion  
Jaritz, Karin SPD-Fraktion  
Pütz, Wolfgang Pfarrer kath. Kirche  
Quadt-Herte, Manfred Bündnis90/Grüne  
Rothkegel, Gisela Inklusionsbeauftragte  
Siebert, Hans-Martin FDP-Fraktion  
Will, Uta Förder-/Verbundschule  
Wingenbach, Matthias CDU-Fraktion  
 
 
 
T a g e s o r d n u n g 
 

TOP Inhalt Vorlage Nr. 
 Öffentliche Sitzung 

 
 

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  
2 Verpflichtung von Ausschussmitgliedern  
3 Einwohnerfragestunde  
4 Raumprogramm für die dreizügige Heinrich-Böll-Sekundarschule Mer-

ten 
226/2014-4 

5 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Bornheim über die 
Unterhaltung und Benutzung der Übergangsheime für Aussied-
ler/Aussiedlerinnen, Zuwanderer/Zuwanderinnen und ausländische 
Flüchtlinge vom 04.10.2001 

218/2014-5 

6 Kommunalverfassungsbeschwerde gegen das 9. Schulrechtsände-
rungsgesetz NRW 

234/2014-4 

7 Antrag der CDU-Fraktion vom 20.01.2014 betr. Errichtung einer befes-
tigten Oberfläche an der "Alten Schule" in der Kreuzbergstraße für die 
Schulkinder aus Hemmerich 

061/2014-9 

8 Antrag der CDU-Fraktion vom 17.03.2014 betr. Aktueller Bericht zur 
Pflegeplanung 2013 

219/2014-5 

9 Mitteilung betr. Schulstatistik 2013/14 205/2014-4 
10 Mitteilung betr. Situation der "Offenen Ganztagsschule" an der Jo-

hann-Wallraf-Schule Bornheim zum Schuljahr 2014/15 
213/2014-4 

11 Mitteilung betr. Aktionsplan "Inklusive Bildung in Bornheim" 214/2014-4 
12 Mitteilung betr. Weiterentwicklung der Bornheimer Verbundschule am 

Schulstandort Uedorf 
220/2014-4 

13 Mitteilung betr. Anmeldezahlen in den weiterführenden Schulen im 
Stadtgebiet Bornheim zum Schuljahr 2014/15 

222/2014-4 

14 Mitteilung betr. Besetzung von Schulleitungsstellen im Schulträgerbe-
reich der Stadt Bornheim 

224/2014-4 

15 Mitteilung betr. Erstellung einer Medienentwicklungsplanung 299/2014-1 
16 Mitteilung betr. Sachstand der Baumaßnahmen an den städtischen 

Schulen 
 

17 Mitteilungen mündlich und Beantwortung von Fragen aus vorherigen 
Sitzungen 

 

18 Anfragen mündlich  
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Vor Eintritt in die Tagesordnung (der gesamten Sitzung) 
 

AV Gabriele Deussen-Dopstadt eröffnet die Sitzung des Ausschusses für Schule, Soziales 
und demographischen Wandel der Stadt Bornheim, stellt fest, dass ordnungsgemäß einge-
laden worden ist und dass der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen 
Wandel beschlussfähig ist. 
 
 
Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel erweitert die Tagesord-
nung um den Tagesordnungspunkt 15 „Mitteilung betr. Erstellung einer Medienentwicklungs-
planung“, Vorlage-Nr. 299/2014-1 und beschließt, den Tagesordnungspunkt 15 nach Tages-
ordnungspunkt 14 zu behandeln. 
 
Stimmenverhältnis: 
- Einstimmig - 
 
Durch diese Änderung der Tagesordnung werden die bisherigen  
 TOP 15 - 21 zu neuen TOP 16 - 22.  
 
Die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung wird in folgender Reihenfolge behandelt:  
TOP 1-3, 5, 4, 15, 7, 6, 8-10, 12-14, 16-18. 
 
 

 Öffentliche Sitzung 
 

 

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  
VA Rignanese ist bereits als Schriftführerin bestellt. 
 

2 Verpflichtung von Ausschussmitgliedern  
Der neu gewählte sachkundige Bürger Michale Walter wurde durch die AV Frau Deussen-
Dopstadt eingeführt und in feierlicher Form zur gesetzmäßigen und gewissenhaften Wahr-
nehmung seiner Aufgaben verpflichtet, indem er durch Erheben von seinem Platz, während 
sich auch alle anderen Anwesenden von ihren Plätzen erheben, sein Einverständnis mit fol-
gender Formel bekundet: 
 
"Ich verpflichte mich, dass ich meine Aufgaben nach bestem Wissen und Können wahrneh-
men, das Grundgesetz, die Verfassung des Landes und die Gesetze beachten und meine 
Pflichten zum Wohle der Stadt erfüllen werde." 
 

3 Einwohnerfragestunde  
Die Einwohnerfragestunde entfällt, da keine Fragen vorliegen. 
 
Der Tagesordnungspunkt 4 und 16 wurden zusammen behandelt. 

4 Raumprogramm für die dreizügige Heinrich-Böll-Sekundarschule 
Merten 

226/2014-4 

Beschluss: 
„Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel 

1. nimmt von den Ausführungen des Bürgermeisters zum Raumprogramm der Heinrich-
Böll-Sekundarschule Merten zustimmend Kenntnis,  

2. beauftragt den Bürgermeister,  
• ein Raumprogramm für eine dreizügige Sekundarschule unter Beteiligung der 

Schulleitung im Jahr 2014 zu erstellen,  
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• die Höhe der erforderlichen Planungs-, Erweiterungs- und Sanierungskosten 
im Hinblick auf die Umsetzung am Schulstandort Merten für die Haushaltsbe-
ratungen 2015/16 zu ermitteln,  

• den Ausschuss für Schule , Soziales und demographischen Wandel über den 
weiteren Vorgang zu informieren und 

• eine interfraktionelle Arbeitsgruppe, die entsprechend den Empfehlungen im 
Schulentwicklungsplan eine Priorisierung der empfohlenen Schulbaumaß-
nahmen bearbeitet soll, einzuberufen.“ 

 
Abstimmungsergebnis 
- Einstimmig - 
bei 1 Stimmenthaltung  
 

5 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Bornheim über 
die Unterhaltung und Benutzung der Übergangsheime für Aus-
siedler/Aussiedlerinnen, Zuwanderer/Zuwanderinnen und aus-
ländische Flüchtlinge vom 04.10.2001 

218/2014-5 

Beschluss: 
Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wand empfiehlt dem Rat, folgen-
de 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Bornheim über die Unterhaltung und Be-
nutzung der Übergangsheime für Aussiedler/Aussiedlerinnen, Zuwanderer/Zuwanderinnen 
und ausländische Flüchtlinge zu beschließen: 
 
Der Rat beschließt folgende  
 

1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Bornheim über die Unterhaltung 
                und Benutzung der Übergangsheime für Aussiedler/Aussiedlerinnen, 
                Zuwanderer/Zuwanderinnen und ausländische Flüchtlinge vom 04.10.2001 
 

Aufgrund der §§ 7, 8, 41 Abs.1 Buchst. F) und 77 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein 
- Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / 
SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Dezember 2013 (GV. NRW. 
S.878)“, der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. 1969 S. 712 / SGV. NW. 610), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 17. Dezember 1999 (GV. NW. 1999 S. 718), § 12 des Gesetzes zur För-
derung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- 
und Integrationsgesetz) vom 14. Februar 2012 (GV. NRW. S. 97, und des § 1 des Gesetzes 
über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz - 
FLüAG) vom 28. Februar 2003, zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Dezember 2013 
(GV. NRW. S. 724) hat der Rat der Stadt Bornheim in seiner Sitzung am  15.05.2014. fol-
gende 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Bornheim über die Unterhaltung und 
Benutzung der Übergangsheime für Aussiedler/Aussiedlerinnen, Zuwanderer 
/Zuwanderinnen und ausländische Flüchtlinge beschlossen: 

Artikel I 
Die Satzung der Stadt Bornheim über die Unterhaltung und Benutzung der Übergangsheime 
für Aussiedler/Aussiedlerinnen, Zuwanderer/Zuwanderinnen und ausländische Flüchtlinge  
wird wie folgt geändert: 

 
1.  
 
Die Satzung wird wie folgt umbenannt: 
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Satzung der Stadt Bornheim über die Unterhaltung und Benutzung der Übergangsheime für 
Spätaussiedler/Spätaussiedlerinnen, Zuwanderer/Zuwanderinnen und ausländische Flücht-
linge   
 
 
2. 
 
§ 1 wird wie folgt geändert: 

§ 1 
Rechtsform, Zweckbestimmung und Standorte 

 
(1) Die Stadt Bornheim unterhält für Spätaussiedler/Spätaussiedlerinnen und Zuwanderer/ 
Zuwanderinnen (§ 12 des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und In-
tegration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz)) und für ausländische 
Flüchtlinge (§ 2 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes) folgende Übergangsheime (ÜH) als 
nichtrechtsfähige öffentliche Anstalten: 
 
ÜH Bornheim, Zehnhoffstr. 7 
ÜH Merten Brahmsstraße 20 – 22 
ÜH Waldorf, Donnerbachweg 15 a 
 
(2) Das Benutzungsverhältnis zwischen der Stadt Bornheim und den Benutzern/ 
Benutzerinnen ist öffentlich-rechtlich. 
 
3. 
 
§ 5 wird wie folgt geändert: 
 

§ 5 
 

Gebührenberechnung 
 

(1) Die Benutzungsgebühr wird nach der Grundfläche der benutzen Räume berechnet. 
Gemeinschaftsflächen werden anteilig berücksichtigt. Die Benutzungsgebühr beträgt je 
Quadratmeter und Monat 15,66 EUR. 
 
Zusätzlich wird je Quadratmeter Wohnfläche für Verbrauchskosten (Heizung, Warmwasser, 
Haushalts- und Allgemeinstrom, Müllabfuhr, Wasser und Kanal) eine Nebenkostenpauschale 
erhoben, deren Höhe der Bürgermeister/die Bürgermeisterin nach den jeweiligen Aufwen-
dungen festsetzt. 
 
(2) Die Benutzungsgebühr und Nebenkostenpauschale wird wohnplatzbezogen für jede 
Person zu gleichen Anteilen erhoben. 
 
Artikel II: 

Inkrafttreten 
 
Diese Änderungssatzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.   
 
- Einstimmig -  
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6 Kommunalverfassungsbeschwerde gegen das 9. Schulrechtsän-
derungsgesetz NRW 

234/2014-4 

Beschluss: 
Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel nimmt von der verbindli-
chen Erklärung des Bürgermeisters über die Beteiligung an der Kommunalverfassungsbe-
schwerde zur Feststellung der Konnexitätsrelevanz des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes 
NRW und an der Finanzierung eines vorbereitenden Rechtsgutachtens zustimmend Kennt-
nis. 
 
- Einstimmig -  
 

7 Antrag der CDU-Fraktion vom 20.01.2014 betr. Errichtung einer 
befestigten Oberfläche an der "Alten Schule" in der Kreuzberg-
straße für die Schulkinder aus Hemmerich 

061/2014-9 

Beschluss: 
Der Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften beauftragt den Bürgermeister, den 
Antrag zu prüfen und dem Ausschuss anschließend über die Ergebnisse zu berichten. 
 
- Einstimmig -  
 

8 Antrag der CDU-Fraktion vom 17.03.2014 betr. Aktueller Bericht 
zur Pflegeplanung 2013 

219/2014-5 

Beschluss: 
Der Ausschuss für Schule, Soziales und demografischen Wandel beauftragt den Bürger-
meister, eine/n Vertreter/in des Rhein-Sieg-Kreises einzuladen, um den aktuellen Bericht 
"Pflegeplanung 2013" vorzustellen und dabei dem Ausschuss darüber zu berichten, wie sich 
die Situation im Stadtgebiet Bornheim darstellt. 
 
- Einstimmig -  
 

9 Mitteilung betr. Schulstatistik 2013/14 205/2014-4 
- Kenntnis genommen -  
 

10 Mitteilung betr. Situation der "Offenen Ganztagsschule" an der 
Johann-Wallraf-Schule Bornheim zum Schuljahr 2014/15 

213/2014-4 

- Kenntnis genommen -  
 

11 Mitteilung betr. Aktionsplan "Inklusive Bildung in Bornheim" 214/2014-4 
- vertagt -  
 

12 Mitteilung betr. Weiterentwicklung der Bornheimer Verbundschu-
le am Schulstandort Uedorf 

220/2014-4 

- Kenntnis genommen -  
 

13 Mitteilung betr. Anmeldezahlen in den weiterführenden Schulen 
im Stadtgebiet Bornheim zum Schuljahr 2014/15 

222/2014-4 

- Kenntnis genommen -  
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14 Mitteilung betr. Besetzung von Schulleitungsstellen im Schulträ-

gerbereich der Stadt Bornheim 
224/2014-4 

Die Schulleiterin Frau Dr. Engelhardt des A-v-H Gymnasium korrigierte die Mitteilung und 
informierte den ASS dass Sie erst im Jahr 2015 in den Ruhestand versetzt wird. 
 
- Kenntnis genommen -  
 

15 Mitteilung betr. Erstellung einer Medienentwicklungsplanung 299/2014-1 
- vertagt -  
 
Der Tagesordnungspunkt 16 wurde zusammen mit Tagesordnungspunkt 4 behandelt. 

16 Mitteilung betr. Sachstand der Baumaßnahmen an den städti-
schen Schulen 

 

Mitteilung des ersten Beigeordneten Herrn Schier: 
 

1. Toilettenanlage in Bornheimer Schulen: 
Derzeitige Situation wird durch eine externe Firma geprüft.  
 

2. Planung und Erweiterung der Europaschule: 
Der FB wählt momentan ein Architektenbüro aus, dass die Planungsmaßnahmen 
vorbereiten wird. 

 
3. Arbeitskreis Gebäudereinigung Schulen: 

Eine Sitzung wird in den nächsten Wochen angestrebt um die bisherigen Ergebnisse 
zusammen zufassen. Eine abschließende Empfehlung wird in den ASS eingebracht 
um dann die Ausschreibung der Gebäudereinigung oder eine entsprechende organi-
satorische Veränderung zur Gebäudereinigung auf den Weg zu bringen 
 

4. Turnhallen: 
Sichtung wurde von einem beauftragten Büro vorgenommen. Die Hallen wurde da-
raufhin geprüft inwieweit sie für Versammlungsstätten geeignet sind und evtl. umge-
baut werden können. 
 

5. Schulstandort Merten: 
Begehungen für betriebstechnische Prüfungen sollen stattfinden damit überprüft wer-
den kann, ob die baulichen Maßnahmen den aktuellen Sicherheitsvorkehrungen ent-
sprechen. 
Weiterhin gibt es Probleme mit dem Dach. Derzeit wird geklärt ob eine Sanierung 
ausreicht oder ob das Dach komplett neu saniert werden muss. 
 

6. Grundschule Bornheim: 
Hier finden zur Zeit betriebstechnische Prüfungen statt. Die meisten Mängel konnten 
beseitigt werden. Lüftungsanlage wurde saniert und abgenommen. Die Alarmie-
rungsanlage ist weitestgehend funktionsfähig. Die Prüfung wird im Frühjahr beendet. 

 
7. Grundschule Hersel: 

Seit längerer Zeit wird die Schule saniert. Dieses Jahr soll die Sanierung durch ent-
sprechende Innenumbaumaßnahmen abgeschlossen werden. 

 
8. Grundschule Waldorf: Schadstoffsanierung wird vorbereitet und ausgeschrieben. Pa-

rallel findet auch die die vorgesehene energetische Sanierung statt. 
 

9. Toilettensituation Europaschule: 
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Soll nach Abstimmungen mit der Schule und dem Vorliegen des Gesamtberichts über 
die Toilettenanlagen der Bornheimer Schulen, noch in diesem Jahr saniert werden. 
 

 
- Kenntnis genommen -  
 

17 Mitteilungen mündlich und Beantwortung von Fragen aus vorhe-
rigen Sitzungen 

 

Mitteilung mündlich 
SKE Becker weißt auf das 25-jährige Bestehen der Europaschule hin. 
 
-Kenntnis genommen- 
 
Beantwortung von Anfragen aus vorherigen Sitzungen 
Keine. 
 

18 Anfragen mündlich  
Keine. 
 
 
 
 
Ende der Sitzung: 19:50 Uhr 
 
 
 
 
 
 
gez. Gabriele Deussen-Dopstadt  gez. Valentina Rignanese 
Vorsitz  Schriftführung 
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Sitzung des Ausschusses für Schule, Soziales und demographischen Wandel der Stadt 
Bornheim am Dienstag, 16.09.2014, 18:00 Uhr, in der Aula der Europaschule Bornheim, 
Goethestraße 1, 53332 Bornheim 
 

 X Öffentliche Sitzung  Sitzung Nr. 49/2014 

  Nicht-öffentliche Sitzung  ASS Nr. 3/2014 
 
Anwesende 
Vorsitzender 
Hanft, Wilfried SPD-Fraktion  

Mitglieder 
Aharchi, Loubna SPD-Fraktion  
Bandel, Helga CDU-Fraktion  
Dresen, Hermann-Josef UWG/Forum-Fraktion  
Fendel-Sridharan, Petra CDU-Fraktion  
Flamme, Christina CDU-Fraktion  
Horch, Georg ABB-Fraktion  
Jaritz, Karin SPD-Fraktion  
Kretschmer, Gabriele CDU-Fraktion  
Krüger, Ute SPD-Fraktion  
Meiswinkel, Hildegard CDU-Fraktion  
Müller, Marc CDU-Fraktion  
Müller, Josef (Holzweg) UWG/Forum-Fraktion  
Oster, Thomas CDU-Fraktion  
Quadt-Herte, Manfred Bündnis90/Grüne  
Schnitker, Michelle DIE LINKE  
Velten, Konrad CDU-Fraktion  
Wehrend, Lutz CDU-Fraktion  
Westphal, Ewald SPD-Fraktion  
Wingenbach, Matthias CDU-Fraktion  
Züge, Rainer SPD-Fraktion  

stv. Mitglieder 
Flörchinger-Rothe, Katharina Bündnis90/Grüne  
Kabon, Matthias FDP-Fraktion  

beratende Mitglieder 
Becker, Christoph Gesamtschule  
Decker, André Förder-/Verbundschule  
Engelhardt, Brigitte Dr. Gymnasium  
Lauer, Andrea Schulleiter  
Nickel, Gabriele ev. Kirche  
Redeke, Stella Seniorenbeirat  
Rothkegel, Gisela Inklusionsbeauftragte  
Scherer, Uta Hauptschule  
Scheuer, Uta Grundschule  

stv. beratende Mitglieder 
Kaletsch, Christoph Sekundarschule  
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Verwaltungsvertreter 
Garbes, Elvira  
Harder, Manfred  
Meyer, Herbert  
Schier, Manfred Erster Beigeordneter  
Schnapka, Markus Beigeordneter  

Nicht anwesend (entschuldigt) 
Geschwind, Astrid Sekundarschule  
Meier, Gertrud Schulleiter  
Pütz, Wolfgang Pfarrer kath. Kirche  
Sonntag, Simon  
Walter, Michael FDP-Fraktion  
Woesten, Frank Bündnis90/Grüne-Fraktion  
 
 
 
T a g e s o r d n u n g 
 

TOP Inhalt Vorlage Nr. 
 Öffentliche Sitzung 

 
 

1 Bestellung von Schriftführern / Schriftführerinnen für den Ausschuss 
für Schule,  Soziales und demographischen Wandel 

430/2014-1 

2 Verpflichtung von Ausschussmitgliedern  
3 Einwohnerfragestunde  
4 Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzungen Nr. 77/2013 

vom 26.11.2013 
 

5 Aktueller Bericht zur Pflegeplanung 2013 des Rhein-Sieg-Kreises 538/2014-5 
6 Projekt "Kallenberg - Forum für Gesundheit und Bildung" 543/2014-5 
7 Teil-Gebäudecheck der Toilettenanlagen an den Bornheimer Schulen 523/2014-6 
8 Weiterentwicklung der Bornheimer Verbundschule am Schulstandort 

Uedorf 
547/2014-4 

9 Bornheimer Erklärung für Respekt, Akzeptanz und Toleranz 558/2014-5 
10 Vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen 513/2014-5 
11 Mitteilung betr. Sachstand der Baumaßnahmen an den städtischen 

Schulen 
 

12 Mitteilung betr. Vergabe Dachdecker- und Malerarbeiten am Graben-
dach der Hauptschule / Heinrich-Böll-Sekundarschule in Merten 

403/2014-6 

13 Mitteilung betr. Oberflächenbefestigung an der „Alten Schule“ in der 
Kreuzbergstraße 

507/2014-9 

14 Mitteilungen mündlich und Beantwortung von Fragen aus vorherigen 
Sitzungen 

 

15 Anfrage der SPD-Fraktion vom 22.08.2014 betr. unterschiedliche Be-
lastung der Bornheimer Bürgerinnen und Bürger mit Kosten für den 
Schulweg zu Bornheimer Schulen 

552/2014-4 

16 Anfragen mündlich  
 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung (der gesamten Sitzung) 
 

AV Wilfried Hanft eröffnet die Sitzung des Ausschusses für Schule, Soziales und 
demographischen Wandel der Stadt Bornheim, stellt fest, dass ordnungsgemäß eingeladen 
worden ist und dass der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel be-
schlussfähig ist. 
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Die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung wird in folgender Reihenfolge behandelt:  
TOP 1 – 16. 
 

 Öffentliche Sitzung 
 

 

1 Bestellung von Schriftführern / Schriftführerinnen für den Aus-
schuss für Schule,  Soziales und demographischen Wandel 

430/2014-1 

Beschluss: 
Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel bestellt Frau Andrea 
Dreseler und Frau Valentina Rignanese auf Widerruf zu Schriftführerinnen des Ausschusses. 
 
- Einstimmig -  
 

2 Verpflichtung von Ausschussmitgliedern  
Die neu gewählten sachkundigen Bürger Hermann-Josef Dresen, Petra Fendel-Sridharan, 
Christina Flamme, Georg Horch, Hildegard Meiswinkel, Josef Müller, Michelle Schnitker, 
Ewald Westphal, Matthias Wingenbach und Katharina Flörchinger-Rothe sowie die neu ge-
wählten sachkundigen Einwohner Gabriele Nickel, André Decker, Christoph Becker, Uta 
Scheuer, Dr. Brigitte Engelhardt, Uta Scherer, Andrea Lauer, Christoph Kaletsch, Stella Re-
deke und Giesela Rothkegel wurden durch den AV Wilfried Hanft eingeführt und in feierlicher 
Form zur gesetzmäßigen und gewissenhaften Wahrnehmung ihrer Aufgaben verpflichtet, 
indem sie durch Erheben von ihrem Platz, während sich auch alle anderen Anwesenden von 
ihren Plätzen erheben, ihr Einverständnis mit folgender Formel bekunden: 
 
„Ich verpflichte mich, dass ich meine Aufgaben nach bestem Wissen und Können wahrneh-
men, das Grundgesetz, die Verfassung des Landes und die Gesetze beachten und meine 
Pflichten zum Wohle der Stadt erfüllen werde.“ 
 

3 Einwohnerfragestunde  
Die gestellten Einwohnerfragen und die Antworten sind als Anlage der Niederschrift beige-
fügt (Seiten 8-9). 
 

4 Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzungen Nr. 77/2013 
vom 26.11.2013 

 

Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel erhebt gegen den Inhalt 
der Niederschrift über die Sitzung Nr. 77/2013 vom 26.11.2013 keine Einwände. 
 

5 Aktueller Bericht zur Pflegeplanung 2013 des Rhein-Sieg-Kreises 538/2014-5 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel vertagt den Tagesord-
nungspunkt in die nächste Sitzung. 
 
- Einstimmig -  
bei 1 Stimmenthaltung (ABB) 
 

6 Projekt "Kallenberg - Forum für Gesundheit und Bildung" 543/2014-5 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel vertagt den Tagesord-
nungspunkt in die nächste Sitzung. 
 
- Einstimmig -  
bei 1 Stimmenthaltung (ABB) 
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7 Teil-Gebäudecheck der Toilettenanlagen an den Bornheimer 
Schulen 

523/2014-6 

Beschluss: 
Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel nimmt die Ausführungen 
zur Kenntnis. 
 
- Einstimmig -  
 

8 Weiterentwicklung der Bornheimer Verbundschule am Schul-
standort Uedorf 

547/2014-4 

Beschluss: 
Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel empfiehlt dem Rat den 
folgenden Beschlussentwurf:  
 
Der Rat beauftragt den Bürgermeister, 

1. auf eine Zusammenlegung der beiden Förderschulen / Verbundschulen in Bornheim 
(Hauptstandort) und Königswinter (Teilstandort) in Schulträgerschaft der Stadt Born-
heim hinzuwirken, 

2. ein schulisches Konzept mit den beiden Förderschulen / Verbundschulen abzustim-
men. 

Der Rat stimmt der in der Anlage beigefügten öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen 
der Stadt Königswinter und der Stadt Bornheim zu. 
 
- Einstimmig -  
(ohne Mitwirkung des AM Quadt-Herte gem. § 31 GO). 
 

9 Bornheimer Erklärung für Respekt, Akzeptanz und Toleranz 558/2014-5 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel beschließt die Bornhei-
mer Erklärung zu Respekt, Akzeptanz und Toleranz. 
 
- Einstimmig -  
 

10 Vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen 513/2014-5 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel  

1. beschließt, die Punkte 1 und 2 des Beschlussentwurfes an den Rat zu verweisen, mit 
der Maßgabe, am 02.10.2014 eine abschließende Entscheidung herbeizuführen,  

2. beauftragt den Bürgermeister, einen Wohlfahrtsverband mit der Sozialbetreuung von 
Flüchtlingen im Umfang einer Sozialarbeiterstelle zum schnellstmöglichen Zeitpunkt 
zu beauftragen und den Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wan-
del einmal jährlich über die Arbeit zu informieren. 

 
- Einstimmig -  
 
 
Die Sitzung wird von 20.00 Uhr bis 20.10 Uhr unterbrochen. 
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11 Mitteilung betr. Sachstand der Baumaßnahmen an den städti-
schen Schulen 

 

 
Mitteilung des Ersten Beigeordneten Herrn Schier  
 
1. zum Gestaltungs- und Sanierungskonzept Grundschule Waldorf (mit Architekt  
 Christian Stenzel) 

Es erfolgt eine Schadstoff- und energetische Sanierung (Budget rd. 2 Mio €). Fassaden-
gestaltung und Innenausbau wurden vorgestellt. Das Konzept wird den Fraktionen zuge-
leitet.  
 
Zusatzfragen von AM Quadt-Herte: 
1. Wieviel kosten die geplanten Maßnahmen und gibt es eine billigere Version zum ge-

wählten Fassadenaufbau? 
Antwort: 
Die Konzepte werden derzeit noch erarbeitet. Nach Fertigstellung werden die Kosten er-
mittelt. Der notwendige Austausch der Fenster macht es erforderlich, dass auch Nachbar-
bauteile erneuert werden müssen. Daher erfolgt eine ganzheitliche Fassadensanierung. 
 
2. Mit welchen Materialien wird die Wärmedämmung vorgenommen? 
Antwort: 
Die Dämmung erfolgt bei der geplanten Fassade mit einer Mineralfaserdämmung in ent-
sprechender Stärke und einer Luftschicht, die die Fassade vorgibt. Der Aufbau wird gera-
de bauphysikalisch bearbeitet. 
 

2. Sanierungsprogramm in der Grundschule Hersel 
Hier sollen die wesentlichen Arbeiten in diesem Jahr abgeschlossen sein. Abrechnungs-
technik und Mängelbeseitigung kann sich noch in das Jahr 2015 hineinziehen. Änderun-
gen/Anpassungen an der Heizungsanlage werden derzeit mit Unterstützung von Fachleu-
ten erarbeitet (u.a. Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten). 
 

3. Prüfung der technischen Anlagen an den Schulen 
Anhand der regelmäßigen Prüfberichte wird die Infrastruktur (z.B. Lüftungsanlagen, Elekt-
rik) baulich erneuert, um die aktuellen Anforderungen an Sicherheit und Technik der Ge-
bäude sicherzustellen und so einen einwandfreien Betrieb laufend zu gewährleisten. Hier-
für wird ein Budget von rd. 400.000 € eingesetzt. Aufgrund besonderer Anforderungen im 
Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Bornheim werden zusätzlich 100.000 € für Belüf-
tungsanlagen u.a. aufgewendet.  

 
4. Toilettenkonzept 

Das Toilettenkonzept liegt vor und wird stufenweise realisiert. 
 

5. Behebung der baulichen Mängel 
Dachsanierung Grundschule Hersel 

 
Zusatzfrage von AM Kabon: 
Wie weit ist die Brandsanierung in der Europaschule fortgeschritten, und wird der gesamte 
Schaden von der Versicherung übernommen? 
Antwort: 
Aufträge werden in Abstimmung mit der Versicherung erteilt. Die bauliche Fertigstellung 
steht bevor. Der Schaden wird grundsätzlich von der Versicherung übernommen. Ggfls. 
muss eine Nachversicherung erfolgen. 
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Zusatzfrage von AM Kaletsch: 
Wird das defekte Auladach zeitnah saniert? 
Antwort: 
Die Grabendachsanierung wird baulich realisiert. Die Auladachsanierung schließt sich an. 
Ein konkreter Zeitraum kann noch nicht benannt werden. 
 
Zusatzfrage von AM Horch: 
Wie kommt es, dass so viele Schulen in einem solch desolaten Zustand sind? 
 
Antwort: 
Im Verhältnis zu vielen anderen Schulen der Region gehören die Bornheimer Schulen zu 
den besten Schulen. Sobald Probleme auftreten, werden diese angegangen. Die Arbeit er-
folgt budgetorientiert. Die Ausstattung der Budgets kann im Rahmen der Haushaltsplanbera-
tungen angepasst werden. 
 
- Kenntnis genommen -  
 

12 Mitteilung betr. Vergabe Dachdecker- und Malerarbeiten am Gra-
bendach der Hauptschule / Heinrich-Böll-Sekundarschule in Mer-
ten 

403/2014-6 

 
- Kenntnis genommen -  
 

13 Mitteilung betr. Oberflächenbefestigung an der „Alten Schule“ in 
der Kreuzbergstraße 

507/2014-9 

 
- Kenntnis genommen -  
 

14 Mitteilungen mündlich und Beantwortung von Fragen aus vorhe-
rigen Sitzungen 

 

 
Frage von AM Kretschmer: 
Liegt eine Anpassung des Schulentwicklungsplans zu den Haushaltsberatungen vor? 
Antwort: 
Diese wird derzeit erarbeitet. 
 
- Kenntnis genommen -  
 

15 Anfrage der SPD-Fraktion vom 22.08.2014 betr. unterschiedliche 
Belastung der Bornheimer Bürgerinnen und Bürger mit Kosten 
für den Schulweg zu Bornheimer Schulen 

552/2014-4 

 
Frage von AM Züge: 
Ist es richtig, dass in Bornheim Schülerinnen und Schüler innerhalb der 3,5 km Grenze ohne 
Kosten befördert werden und manche mit dem Selbstzahlersatz von monatlich derzeit 30,15 
€ belastet werden? 
Antwort: 
Ja/Nein. Die konkrete Beantwortung erfolgt in der nächsten Sitzung des Ausschusses für 
Schule, Soziales und demographischen Wandel. 
 
- Kenntnis genommen -  
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16 Anfragen mündlich  
Keine. 
 
 
Ende der Sitzung: 20:45 Uhr 
 
 
 
gez. Wilfried Hanft  gez. Andrea Dreseler 
Vorsitz  Schriftführung 
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Anlage zu TOP 3 
 

 
 
Antwort: 
Der rechtskräftige Bebauungsplan im Bereich der Domhofstraße / Gillesweg in Hersel wurde 
berücksichtigt. Der Bürgermeister sieht die Voraussetzungen für die Befreiung von den Fest-
setzungen dieses Bebauungsplans und somit für die Erteilung einer temporären Baugeneh-
migung als gegeben an. 
 
1. Zusatzfrage: 
Inwieweit wurden bei der beabsichtigten Standortwahl Ecke Domhofstraße / Gillesweg 
„nachbarliche Interessen“ gewürdigt und die „Eigenart der näheren Umgebung“ berücksich-
tigt? 
Antwort: 
Die Einbindung in das soziale Gemeinwesen war bei allen Standorten, die in Erwägung wa-
ren, ein Kriterium. Sie ist auch hier berücksichtigt worden.  
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2. Zusatzfrage: 
Inwieweit wurden die Erfahrungswerte, dass „mit dem Wohnheim in Waldorf, das nicht mitten 
in der Bebauung liegt, gute Erfahrungen gemacht wurden“, hingegen „in Merten mit dem 
Wohnheim im Wohnbereich häufiger Konflikte aufgetreten sind“, bei der Suche nach einem 
geeigneten Standort berücksichtigt, und warum ist von der Verwaltung trotz dieser Erfah-
rungswerte der beabsichtigte Standort Ecke Domhofstraße / Gillesweg mitten in einer Wohn-
bebauung vorgeschlagen worden (Quelle: GA-Artikel vom 10.05.2014)? 
Antwort: 
Kriterium für die Einbindung ins Wohnumfeld ist in erster Linie, dass sich die Unterkunft in 
einem Wohngebiet befindet. Bei den 3 Einrichtungen, die in Bornheim in Betrieb sind, gibt es 
bei der Einrichtung in Merten, in der viele Flüchtlinge untergebracht sind, eine Problemsitua-
tion. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um Integrationsprobleme. Dort ist aufgrund der 
Wohnenge eine Situation erreicht, die nicht mehr vertretbar ist. In den anderen beiden Ein-
richtungen -eine liegt im Wohnumfeld, die andere etwas außerhalb- gibt es keine Integrati-
onsprobleme.  
 
Frage des Einwohners Michael Klein, Hersel: 
Warum fand im Vorfeld keine Bürgerbefragung statt? 
Antwort: 
Bei der Einrichtung von solchen Notunterkünften ist eine Befragung von Bürgern nicht vorge-
sehen. Es hat in Hersel und in Bornheim eine Bürgergespräche gegeben, so dass die Mei-
nung der Bürger/-innen bei der Entscheidungsfindung mit berücksichtigt wird. Die Entschei-
dungsfrage obliegt nicht der Bürgerschaft, sondern dem Rat und seinen Ausschüssen. 
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Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel 16.09.2014 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 538/2014-5 

    Stand 18.08.2014 
 
Betreff Aktueller Bericht zur Pflegeplanung 2013 des Rhein-Sieg-Kreises 
 
Beschlussentwurf 
 
Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel nimmt die Ausführungen 
zur Kenntnis.  
 
Sachverhalt 
 
Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel hat in seiner Sitzung am 
09.04.2014 (Vorlage-Nr. 219/2014-5) beschlossen, einen Vertreter/eine Vertreterin des 
Rhein-Sieg-Kreises einzuladen, um den aktuellen Bericht zur Pflegeplanung vorzustellen und 
dabei dem Ausschuss zu berichten, wie sich die Situation im Stadtgebiet Bornheim darstellt.  
 
Nach Absprache mit dem Rhein-Sieg-Kreis wird ein Vertreter/eine Vertreterin des Kreissozi-
alamtes an der Sitzung teilnehmen und den Bericht erläutern. 

Ö  5
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Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel 18.11.2014 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 654/2014-4 

    Stand 22.10.2014 
 
Betreff 
 

Anmeldeverfahren für die Aufnahme der Schülerinnen und Schüler in die 
weiterführenden Schulen im Schulträgerbereich der Stadt Bornheim zum 
Schuljahr 2015/16 

 
Beschlussentwurf 
 
Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel  

1. nimmt von den Ausführungen des Bürgermeisters zum Anmeldeverfahren für die 
Aufnahme der Schülerinnen und Schüler in die allgemeinbildenden weiterführenden 
Schulen im Schulträgerbereich der Stadt Bornheim zum Schuljahr 2015/16 zustim-
mend Kenntnis und  

2. beschließt, dass gem. § 46 Absatz 6 des Schulgesetzes NRW die auswärtigen Schü-
lerinnen und Schüler, die in ihrer Gemeinde eine Schule der gewählten Schulform 
besuchen können, die Aufnahme verweigert wird, wenn die Zahl der Anmeldungen 
die Aufnahmekapazität der Schule übersteigt. 

 
Sachverhalt 
 
Die Bezirksregierung Köln hat mit Verfügung vom 11.09.2014 (siehe Anlage 1) für das An-
meldeverfahren der Aufnahmen in die weiterführenden Schulen zum Schuljahr 2015/16 die 
Termine festgelegt. 
 
Im Einvernehmen mit den Schulleitungen sind im Schulträgerbereich der Stadt Bornheim 
folgende Anmeldetermine für die Aufnahme der Schülerinnen und Schüler in die Klassen 5 
der weiterführenden Schulen vorgesehen: 

• Europaschule Bornheim = 30.01.-06.02.2015 (vorgezogenes Anmeldeverfahren) 
                                       =  13.02.2015 (Benachrichtigung der Eltern) 

• Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Bornheim = 18.02.-13.03.2015 
• Heinrich-Böll-Sekundarschule Merten = 18.02.-13.03.2015.  

 
Das vorgezogene Anmeldeverfahren bei der Europaschule Bornheim hat der Bürgermeister 
fristgerecht beantragt. 
 
Die Durchführung des Aufnahmeverfahrens nach § 46 Absatz 6 des Schulgesetzes NRW 
wurde durch das 10. Schulrechtsänderungsgesetz NRW neu gefasst. Entsprechende Verfü-
gung der Bezirksregierung Köln vom 16.09.2014 ist beigefügt (Anlage 2). Demnach können 
unter bestimmten Voraussetzungen bei Anmeldeüberhängen „gemeindeeigene“ Schülerin-
nen und Schülerinnen bevorzugt berücksichtigt werden. 
 
Weiterhin wird zur Information wird darauf hingewiesen, dass wenn die Zahl der Anmeldun-
gen die Aufnahmekapazität der Schule übersteigt, die Schulleitung bei der Entscheidung zur 
Aufnahme entsprechend nach § 1 Abs. 2 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung der Sekun-
darstufe I für NRW  die Härtefälle berücksichtigt und eines oder mehrere der folgenden Krite-
rien heranzieht: 

Ö  6
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1. Geschwisterkinder, 
2. ausgewogenes Verhältnis von Mädchen und Jungen, 
3. ausgewogenes Verhältnis von Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher Mutter-

sprache, 
4. in Gesamtschulen und in Sekundarschulen Berücksichtigung von Schülerinnen und 

Schülern unterschiedlicher Leistungsfähigkeit (Leistungsheterogenität), 
5. Schulwege, 
6. Besuch einer Schule in der Nähe der zuletzt besuchten Grundschule, 
7. Losverfahren.  

 
Die Nummern 5 und 6 dürfen nicht herangezogen werden, wenn Schülerinnen und Schüler 
angemeldet worden sind, die in ihrer Kommune eine Schule der gewünschten Schulform 
nicht besuchen können. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 

- Verfügung Bezirksregierung Köln vom 11.09.2014 / Aufnahmeverfahren 2015/16  
- Verfügung Bezirksregierung Köln vom 16.09.2014 / Durchführung des Aufnahmever-

fahrens – Neuregelung durch den § 46 Abs. 6 SchulG  
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Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel 18.11.2014 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 649/2014-5 

    Stand 21.10.2014 
 
Betreff Konzept "Flüchtlingsarbeit in Bornheim" 
 
Beschlussentwurf 
 
Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel beschließt das Konzept 
„Flüchtlingsarbeit in Bornheim“. 
 
Sachverhalt 
 
Als Grundlage für das Konzept dienen die Beschlussfassung des Rates am  02.10.2014 betr. 
vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen (Vorlage 513/2014-5) incl. Ergänzungsvor-
lage sowie die Bornheimer Erklärung (Vorlage-Nr. 566/2014-5). 
Darin ist dargestellt, dass die Zahl der zugewiesenen Flüchtlinge in den beiden vergangenen 
Jahren erheblich zugenommen hat und weiter steigt. Angesichts der weltweiten Fluchtbewe-
gungen und der Zunahme an kriegerischen Auseinandersetzungen ist nicht damit zu rech-
nen, dass die Zahl der Asylanträge in Deutschland in absehbarer Zeit abnehmen wird.  

Eine präzise Prognose ist nicht möglich, wohl aber eine Annahme  

• auf der Basis der Flüchtlingszahlen der letzten 12 Monate sowie  

• auf der Grundlage der Daten des  Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF). 
Hier wurden für das Bundesgebiet 16.500 Flüchtlinge pro Monat prognostiziert. Zwi-
schenzeitlich ist diese Prognose auf 25.000 neu einreisende Flüchtlinge korrigiert 
worden – also 300.000 für das kommende Jahr 2015. Für 2014 lag die Prognose bis-
her bei 200.000, sie wird sich im Ergebnis als zu niedrig erweisen. Insgesamt ist eine 
Zunahme in der Prognose von 1/3 Zuwachs für 2015 im Abgleich zu 2014 abzuleiten.  

Für eine vorsichtige Prognose in Bornheim ergeben sich danach zwei Varianten: 

• Bei der Annahme weiterer Zuweisungen im Trend der letzten Monate auf Grund der 
realen Zuweisungen in Bornheim während der letzten 12 Monate ergibt sich potentiel-
le Aufnahme von 200 (jetzt 120) Personen für 2015. 

• Bei einer Entwicklung aufgrund der BAMF-Prognose ist eine mögliche Aufnahme von 
160 Personen für 2015 anzunehmen. 

Dies sind allerdings nur Anhaltspunkte – die Prognosen des BAMF und anderer Institute sind 
nicht einheitlich und zudem permanenten Schwankungen unterworfen. Dies ist allerdings 
verständlich, weil sowohl Kriege und Katastrophen als auch die Möglichkeiten für Menschen, 
vor diesen zu fliehen, nicht verlässlich vorhersehbar und auch nicht berechenbar sind. Je 
mehr Monate diese Annahmen erfassen, desto ungenauer wird die Vorausberechnung. Die 
Aufnahmequoten nach dem Königsteiner Schlüssel werden von der zuweisenden Bezirksre-
gierung Arnsberg wöchentlich und inzwischen täglich korrigiert. Manchmal umfasst die Frist 
zwischen Zuweisung und Aufnahme nur zwei Tage.  

Ö  7
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Zu berücksichtigen ist weiterhin, dass nach Ablehnung eines Asylantrages in den meisten 
Fällen eine Duldung aus humanitären Gründen erteilt wird, da den Betreffenden im Her-
kunftsland dennoch Gefahr droht. Sie bleiben meist bis zur Aufnahme einer Arbeit in den 
städtischen Einrichtungen, für sie trägt die Stadt Bornheim die Kosten in alleiniger Verant-
wortung.  

Die Stadt Bornheim steht mit der Bundes- und der Landesregierung in der Verantwortung, 
den erforderlichen Wohnraum und die Betreuung in angemessener Qualität bereitzustellen. 

Hierfür hat die Verwaltung ein Konzept entwickelt, das dieser Vorlage beigefügt ist 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Die Kosten für die Förderung einer Sozialbetreuung bei einem Wohlfahrtsverband (Sozialar-
beiterstelle, Entgeltgruppe S 11, 50.000 € jährlich, Sachkosten 15.000  € jährlich) sind für die 
Haushaltsjahre 2015 - 2017 unter der Produktgruppe 1.05.01, Produkt 1.05.02.01, Sachkon-
to 529100 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - eingeplant. Die Kosten für die 
Unterbringung und Betreuung orientieren sich an der Zahl der zugewiesenen Flüchtlinge, die 
sich derzeit ständig erhöht. Die Drittmittelfinanzierung wird derzeit auf Landes- und Bundes-
ebene beraten. Die künftige Beantragung überplanmäßiger Ausgaben kann nicht ausge-
schlossen werden. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
Konzept der Stadt Bornheim zur Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen 
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Konzept der Stadt Bornheim  
zur Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen 
 
Das Konzept umfasst den Rahmen für das Wohnen, die Sozialarbeit, die Beratung, die Ge-
sundheitsvorsorge, die ehrenamtliche Arbeit sowie die Bildung für und mit Flüchtlingen. Das 
soziale Miteinander von aufnehmender und aufgenommener Bornheimer Bevölkerung ist Ziel 
und Prinzip dieses Konzeptes. Ebenso gilt das Prinzip der menschenwürdigen dezentralen 
Unterbringung in kleinen, überschaubaren Wohneinheiten in unserer Stadt ohne Einschrän-
kung. Das Konzept basiert auf der Bornheimer Erklärung, die der Rat am 02.10.2014 im Zu-
sammenwirken mit Kirchen, Wohlfahrtsverbänden, Unternehmen, Gewerkschaften, Schulen, 
Initiativen und Bornheimer Bürgerinnen und Bürgern beschlossen hat. Es setzt einen Rah-
men, der sich in der Umsetzung weiterentwickeln wird.  
 
1. Gemeinschaftsunterkünfte und Wohnungen  

 
Gemeinschaftsunterkünfte sind Wohneinrichtungen gemäß § 53 Asylverfahrensgesetzt 
(AsylVfG) für Ausländer, die einen Asylantrag gestellt haben und nicht oder nicht mehr ver-
pflichtet sind, in der Aufnahmeeinrichtung zu wohnen.  
 
In der Stadt Bornheim unterscheiden wir zwischen Wohnheimen (langfristige Nutzung), 
Übergangswohnheimen (mittelfristige Nutzung) sowie Wohnungen. 
 

• Wohnheime sind Festbauten mit langfristiger Nutzung und einer Kapazität von max. 
50 Plätzen.  

• Übergangswohnheime sind mobile Pavillons für 20 Menschen (Richtzahl). Ihre 
Standdauer ist für 3 Jahre vorgesehen.  

• Wohnungen werden i.d.R. angemietet. Sie können sowohl lang- wie mittelfristig ge-
nutzt werden. 

 
Für die Nutzung von Wohnheimen und Wohnungen gelten Hausordnungen, die den Bewoh-
nern/-innen in geeigneter Form zur Kenntnis gegeben werden. 
 
Folgende Kriterien sind bei der Gestaltungen von Wohnheimen zu beachten, sofern die bau-
lichen Voraussetzungen dies ermöglichen (Raumzuschnitte etc.):  
 

• mehrere kleine, abgegrenzte (abschließbare) Wohneinheiten, die über eine eigene 
Kochgelegenheit und eine eigene Sanitär-/Nasszelle verfügen,  

• Gemeinschaftsraum oder Großküche 
• Infrastrukturanbindung mit guter ÖPNV-Erreichbarkeit, ausreichenden Versorgungs-

möglichkeiten  
• max. 2 Personen pro Wohn- und Schlafraum, im Familienverband auch drei Perso-

nen (Familien erhalten eine abgeschlossene Wohneinheit),  
• Außenbereich mit Möglichkeiten der Freizeitgestaltung.  

 
1.1.  Standorte 

1.1.1.  Wohnheime:  
• Bornheim, Zehnhoffstraße  
• Merten, Brahmsstraße (bis 2019) 
• Waldorf, Donnerbachweg 
• Bornheim, Am Ühlchen 

 
Beschlossen/geplant: 
• Walberberg, Ackerweg 

Ö  7
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1.1.2.  Übergangswohnheime 

   Beschlossen/geplant: 
• Bornheim, Sechtemer Weg 
• Hersel, Simon-Arzt-Straße 
•  

1.1.3.  Wohnungen 
• Merten Beethovenstraße (Mietvertrag) 
• Hersel ev. Pfarrhaus (angeboten) 
• Weitere Wohnungen werden laufend gesucht 

 
1.2.  Zukünftige Wohnheime 

 
Die Verwaltung entwickelt neue Standorte im Zusammenwirken mit Ortsvorsteher/-
innen, Kirchen, Initiativen und Integrationsrat. Bei der Errichtung von Wohnheimen 
und Übergangsheimen wird die Wohnbevölkerung in Abstimmung mit den Ortsvor-
steher/-innen in Form von Bürgerversammlungen informiert. Der Ausschuss für 
Schule, Soziales und demographischen Wandel und der Rat fassen die für die Er-
richtung notwendigen Beschlüsse. 

 
1.3. Bewohner/-innen, Verteilung 

 
Den Bewohner/-innen wird mit dem Ziel eines harmonischen Miteinanders in der je-
weiligen Wohneinrichtung ein Wohnplatz zugewiesen. Familiäre Bindungen, Freund-
schaften, Herkunftsethnien, kulturelle und religiöse Überzeugungen/Weltanschau-
ungen werden dabei berücksichtigt. Soweit möglich, wird persönlichen Wünschen 
zur Standortwahl der Unterbringung entsprochen. 
Bei der Zuweisung des Wohnplatzes wird auch das Wohnumfeld der Wohn- und 
Übergangswohnheime berücksichtigt. 
  

1.4. Gestaltung/Möblierung 
 
Die Möblierung obliegt der Stadt Bornheim. Die persönliche Gestaltung des Wohn-
raumes mit Bildern bzw. Dekoration ist möglichst zu berücksichtigen.   
 

1.5.  Außengelände 
 
Das Außengelände ist offen zu gestalten; eine Zaunanlage ist bei Bedarf zur Sicher-
heit von Kindern und zur Abgrenzung von öffentlichem Straßenraum zu errichten. 
Soweit möglich und statthaft soll auf dem Außengelände Gelegenheit zur Freizeitbe-
schäftigung gegeben werden. Vorrangig ist aber das Ziel, dass die Möglichkeiten 
und Angebote von Sport- und Freizeitgestaltung in öffentlichen und gemeinnützigen 
Einrichtungen genutzt werden. 

 
2. Sozialarbeit/Freizeitarbeit/Bildungsarbeit 

 
Die Stadt Bornheim definiert im Zusammenwirken mit Kirchen, Wohlfahrtsverbänden, 
Initiativen die Ausrichtung der Beratung, Sozial-, Jugend-, Bildungs- und Freizeitar-
beit für Flüchtlinge.   
 
Diese umfasst 

• Beratung und Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner der  Wohneinrich-
tungen 

• Sozialarbeit mit den Bewohner/-innen und Nachbarn/Wohnumfeld als Ge-
meinwesenarbeit 
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• Schaffung/Initiierung von Freizeitangeboten 
• Maßnahmen zur sprachlichen Bildung im Zusammenwirken mit Schulen (bei 

jungen Menschen im schulpflichtigen Alter) und als VHS-Angebote 
• Unterstützung bei der Wahrnehmung des Kindergartenrechtsanspruches und 

der Rechts auf Schulbesuch 
• Maßnahmen der Erwachsenenbildung durch die VHS 
• Mitwirkung an dem Projekt „Jede Jeck es anders“ (2014-2016) 
• Mitwirkung an der Öffentlichkeitsarbeit 
• Enge Zusammenarbeit mit dem Jugendamt der Stadt Bornheim 
• Organisation des ehrenamtlichen Engagements 
• Akquirieren von Drittmitteln und Spenden 

  
2.1.  Wohlfahrtsverband 

 
Die Stadt Bornheim beauftragt einen Wohlfahrtsverband mit der Aufgabe der Flücht-
lingssozialarbeit. Aufgabenrahmen, Finanzierung und Struktur werden in einem Ver-
trag und einem Zuwendungsbescheid beschrieben. Der Wohlfahrtsverband arbeitet 
eng mit der Stadt Bornheim zusammen, Arbeitsplatz und Zeitrahmen/Arbeitszeiten 
werden miteinander vereinbart. 
 

2.2. Ehrenamtliches Engagement 
 
Die Stadt Bornheim fördert das ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und 
Bürger für Flüchtlinge und von Flüchtlingen. Es wird hierfür ein bedarfsgerechter 
Einsatzplan entwickelt, der jeweils aktualisiert wird und den Ortsvorstehern, Kirchen, 
Wohlfahrtsverbänden und Initiativen mitgeteilt wird. 
 

2.3. Mitwirkung 
 
Im Rahmen der Gemeinwesenarbeit wird ein Flüchtlingsrat gebildet, der von den 
Bewohner/-innen der Wohnheime und Wohnungen gewählt wird.  
 

2.4. Projekt „Jede Jeck es anders“ 
 

 Mit dem theaterpädagogischen Projekt, das das Thema Migration verarbeitet und vor     
 allem junge Menschen anspricht, soll das Leben auf der Flucht / im Übergang / in der  
 Wohneinrichtung aufgearbeitet werden. (Laufzeit: 2014 – 2016) 
 

3. Öffentlichkeitsarbeit 
 
Das Leben in den Wohnheimen, Wohnungen und Übergangswohnungen soll als Element 
des nachbarschaftlichen Miteinanders im Bewusstsein der Bornheimer Öffentlichkeit prä-
sent sein. Aktionen und Freizeit-/Sportangebote im Rahmen der Gemeinwesenarbeit so-
wie die Koordinierung der Spendenbereitschaft sind zentrale Themen einer laufenden 
Berichterstattung der lokalen Medien, die mit anlassbezogenen Presseterminen unter-
stützt wird. 
 

4. Gesundheit 
  

Aufgrund erschwerter Lebensbedingungen in den Herkunftsländern und vielfacher psychi-
scher und physischer Belastungen haben Flüchtlinge ein erhöhtes Erkrankungsrisiko.  

 
Alle Flüchtlinge benötigen einen Zugang zu unserem Gesundheitssystem. Unabhängig 
von ihrem Aufenthaltsstatus sollten sie an Gesundheits-Checkups, präventiven Gesund-
heitsmaßnahmen und Vorsorgeuntersuchungen teilnehmen können. Die Verwaltung wird 

40/136



Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.  Seite 4 von 5 
 

im Zusammenwirken mit den Wohlfahrtsverbänden/Integrationsagenturen auf die medizi-
nische Betreuung hinwirken.  

 
Rechtliche Rahmenbedingungen 
 
Aufenthalt 
 
Das Aufenthaltsgesetz regelt die Ein- und Ausreise und den Aufenthalt von drittstaatsange-
hörigen Ausländer/-innen in Deutschland. Es gibt fünf verschiedene Aufenthaltstitel:  

a) Visum  
b) Aufenthaltserlaubnis  
c) Blaue Karte EU  
d) Niederlassungserlaubnis  
e) Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU  

 
Die Aufenthaltsgestattung ist kein Aufenthaltstitel, stellt aber während des laufenden Asylver-
fahrens einen zu diesem Zweck rechtmäßigen Aufenthalt dar. Die Bescheinigung über die 
Aufenthaltsgestattung hat deklaratorischen Charakter und wird während der Durchführung 
des Asylverfahrens (§ 55 Abs. 1 AsylVfG) ausgestellt.  
 
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) prüft den Asylantrag mit dem mögli-
chen Ausgang:  
- Anerkennung als Asylberechtigte nach Artikel 16a Grundgesetz oder Verbot der Ab-

schiebung  nach § 60 (1) AufenthaltG-GFK (GFK = Genfer Flüchtlingskonvention, Aner-
kennung bei geschlechtsspezifischer und nichtstaatlicher Verfolgung). Hier erhalten die 
Betroffenen zunächst ein auf drei Jahre befristetes Aufenthaltsrecht. Erst danach wird 
geprüft, ob eine Niederlassungserlaubnis erteilt wird.  

 
- Abschiebeschutz nach § 60 (2-7) Aufenthaltsgesetz, sog. ergänzender Schutz mit einem 

zunächst befristeten Bleiberecht.  
 
- Ablehnung des Asylantrags: Wenn die Betroffenen nicht reisefähig sind, keinen Pass 

haben oder die Situation im Herkunftsland eine Rückreise nicht zulässt, erhalten sie eine 
Duldung (Aussetzung der Abschiebung), bis eine Abschiebung wieder möglich ist. Ein 
humanitäres Aufenthaltsrecht kann unter Umständen gewährt werden, wenn die Be-
troffenen das Ausreise- bzw. Abschiebehindernis nicht selbst zu vertreten haben oder 
wenn die Voraussetzungen des § 18 a AufenthaltG vorliegen (Aufenthaltserlaubnis für 
qualifizierte Geduldete zum Zwecke der Beschäftigung).   

 
- Ablehnung kann ebenfalls erfolgen mit der Begründung, dass der Antrag „offensichtlich 

unbegründet“ ist oder als Fall nach dem Dublin-Abkommen eingestuft wird – hier bleibt 
derjenige europäische Staat zuständig, in dem zuerst ein Asylantrag gestellt wurde.  

 
Beschäftigung  
 
In den ersten neun Monaten nach Ankunft in Deutschland dürfen Flüchtlinge nicht am Ar-
beitsmarkt partizipieren und auch danach ist eine Arbeitsaufnahme erschwert, da ein/e Asyl-
bewerber/in nachweisen muss, dass nicht „bevorrechtigte Arbeitnehmer/-innen“, etwa Deut-
sche, EU-Staatsangehörige oder Personen mit festem Aufenthaltsstatus, für diese Arbeits-
stelle zur Verfügung stehen. Das 9-monatige Arbeitsverbot soll nach Beschluss der Bundes-
regierung auf 3 Monate reduziert werden, der Vorrang von deutschen oder anderen bevor-
rechtigten Ausländern soll entfallen. Nach vier Jahren können sie eine uneingeschränkte 
Arbeitserlaubnis erhalten, die jedoch an ein Aufenthaltsrecht gekoppelt ist.  
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Grundleistungen 
  
Die Grundleistungen zur Versorgung von Flüchtlingen sind im Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsylbLG)geregelt. Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil vom 18. Juli 2013 
die Höhe der Geldleistungen im AsylbLG als unvereinbar mit dem Grundrecht auf Gewähr-
leistung eines menschenwürdigen Existenzminimums erklärt. Die Höhe der Leistungen wur-
de vorübergehend neu berechnet, die sich an den Grundlagen der Regelungen für den Be-
reich des Zweiten und Zwölften Buches des Sozialgesetzbuches orientiert. Die Bundesregie-
rung plant einen weiteren neuen Entwurf. 
 
Regelbedarfsstufen (RS) ab 1.1.2013 für das Asylbewerberleistungsgesetz 
 

 
 

 Alleinstehen-
de oder al-
leinerziehen-
de Erwach-
sene 

Ehe- bzw. Le-
benspartner 

Haushalts-
angehörige 
Erwachse-
ne 

14–17 
Jahre 

6–13 
Jahre 

0–5 Jahre 

Leistungen 
nach § 3 
AsylbLG; 
insgesamt  

354 € 318 € 283 € 274 € 242 € 210 € 
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Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel 18.11.2014 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 518/2014-2 

    Stand 12.08.2014 
 
Betreff Beratung des Haushaltes 2015 / 2016 in den Fachausschüssen (Bereich ASS) 
 
Beschlussentwurf 
 
Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel nimmt den Entwurf des 
Haushaltes 2015 / 2016 zu den Produktbereichen und Produktgruppen seines Zuständig-
keitsbereiches zur Kenntnis und empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss hierzu keine / 
folgende Änderungen: 
 
Sachverhalt 
 
Der Rat hat in seiner Sitzung am 11.09.2014 den Entwurf der Haushaltssatzung 2015 / 2016  
mit allen Anlagen zur weiteren Beratung an den Haupt- und Finanzausschuss sowie die 
Fachausschüsse verwiesen. 
Die Beratung des Haushaltes im Hauptausschuss ist am 25.11.2014  vorgesehen. 
 
Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel ist bei folgenden Pro-
duktbereichen / Produktgruppen zuständig: 
 
1.03 Produktbereich Schulträgeraufgaben 
 Nr. Produkt-Gruppe 
 1.03.01 Grundschulen (Seiten 161 bis 165 des Haushaltsplanentwurfs) 
 1.03.02 Haupt-/Sekundarschulen (Seiten 166 bis 170 des Haushaltsplanentwurfs) 
 1.03.03 Gymnasien (Seiten 171 bis 175 des Haushaltsplanentwurfs) 
 1.03.04 Gesamtschulen (Seiten 176 bis 180 des Haushaltsplanentwurfs) 
 1.03.05 

1.03.06 
Förderschulen (Seiten 181 bis 185 des Haushaltsplanentwurfs) 
Schülerbeförderung (Seite 186 bis 188 des Haushaltsplanentwurfs)  
Diese Produktgruppe ist seit 2014 in die Produktgruppe  
1.03.07 integriert.  

 1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben (Seiten 189 bis 192 des Haushaltsplan-
entwurfs) 

1.05 Produktbereich Soziale Hilfen 
 Nr. Produkt-Gruppe 
 1.05.01 Grundversorgung (Seiten 216 bis 218 des Haushaltsplanentwurfs) 
 1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen (Seiten 219 bis 224 des Haushalts-

planentwurfs) 
 1.05.03 

 
1.05.04 

Soziale Einrichtungen (Seite 225 bis 227 des Haushaltsplanentwurfs)  
Diese Produktgruppe ist seit 2014 in die Produktgruppe 1.05.02 integriert.  
Unterhaltsleistungen -vorschuss etc. (Seite 228 bis 231 des Haushaltsplan-
entwurfs) 
Die Plandaten dieser Produktgruppe wurden bis 2014 in der Produktgruppe 
1.06.03 (Produkt 1.06.03.03 Unterhaltsvorschuss) dargestellt.   

Ö  8
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1.10 Produktbereich Bauen und Wohnen 
 Nr. Produkt-Gruppe 
 1.10.03 Wohnungsbauförderung (Seiten 295 bis 298 des Haushaltsplanentwurfs) 
 
Die zur Haushaltsberatung erforderlichen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der entspre-
chenden Produktgruppen sowie das Haushaltssicherungskonzept mit der Darstellung der 
Haushaltskonsolidierung bis zum Jahre 2024 liegen den Ratsmitgliedern vor. Für alle ande-
ren Ausschussmitglieder sind die Unterlagen beigefügt. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Ergeben sich aus den zum Haushaltsplanentwurf 2015 / 2016  vorgelegten Unterlagen. 
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1. Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 518/2014-2, TOP 8 
 
Beschlussentwurf  
 
Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel nimmt die folgenden An-
fragen und Anträge der Fraktionen zum Haushaltsplanentwurf 2015 / 2016 und die Stellung-
nahmen des Bürgermeisters hierzu zur Kenntnis.  
 
Sachverhalt 
 
Dem Bürgermeister liegen seitens der Fraktionen Anträge und Anfragen zum Haushaltsent-
wurf 2015 / 2016 vor. Die den Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel 
betreffenden Anfragen und Anträge sowie die Stellungnahme des Bürgermeisters hierzu sind 
nachstehend dargestellt: 
 
Nr. Art PG Seite 

HH 
Gremium Fraktion Erläuterungen 

22 
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n 159 ASS UWG / 
Forum 

Anfrage/Antrag:  Weshalb werden in die 
Gesamtkosten für Schulen weder die Reno-
vierungs-bzw. Sanierungsaufwendungen, 
noch die Verwaltungskosten eingerechnet? 
(Gilt für alle Schulformen) 
 
Antwort der Verwaltung:  
Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen 
im Schulbereich verursachen zum Teil hohe 
Aufwendungen von mehreren 100.000 € pro 
Jahr. Dies führt bei den jeweiligen Schultypen 
zu einem sprunghaften Anstieg der Aufwen-
dungen in den entsprechenden Ist- bzw. Pla-
nungsperioden. Damit würden auch Durch-
schnittskosten pro Periode überproportional 
ansteigen und abfallen. Eine Vergleichbarkeit 
zwischen den Perioden und den verschiede-
nen Schultypen wäre nicht mehr gegeben 
bzw. würde zu Fehlinterpretationen führen. 
Die Verwaltungskosten können nicht den ver-
schiedenen Schultypen direkt zugeordnet 
werden. Nach Abstimmung mit den Fachver-
antwortlichen gibt es auch keinen belastbaren 
verursachungsgerechten Verteilungsschlüs-
sel. Daher wurde  auf eine willkürliche (und 
aufwendige) Verteilung, die unter Umständen 
Fehlinterpretationen führen würde, verzichtet. 

Ö  8
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Forum 

Anfrage/Antrag: Bitte schlüsseln sie die ein-
zelnen OGS mit den Angaben von Schü-
ler,Kosten pro Schüler, sowie Träger und  
Garantiebeiträge an die einzelnen Träger auf. 
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ft 95 ASS SPD Anfrage/Antrag: Übergangswohnheime: 

Sind in den Ansätzen Planungsmittel für die 
Errichtung von Unterkünften in Festbauweise 
enthalten? 
Antwort der Verwaltung:  
Die im Finanzplan auf Seite 95 des Haus-
haltsplanentwurfes 2015 / 2016 geplanten 
investiven Mittel sollen zur Errichtung eines 
Gebäudes zur Schaffung von Wohnraum für 
ausländische Flüchtlinge verwendet werden. 
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 190 ASS SPD Anfrage/Antrag:  Einstufung des Weges von 

Sechtem nach Merten als "gefahrgeneigten 
Schulweg"  und damit verbunden Erhöhung 
der Mittel für den Schülerspezialverkehr um 
4.536 € von 1.681.525 € auf 1.686.061 €  
(Die Position also von 1.696.552 € auf 
1.701.088 €) 
Erläuterung: 
Der Antrag ergibt sich aus der vorläufigen 
Beantwortung der entsprechenden Anfrage. 
Wir zur Einhaltung des vereinbarten Termin-
plans aber schon heute gestellt. 
Der Betrag ergibt sich aus den aus eignen 
Recherchen ermittelten 21 Bornheimer Kin-
dern die den erhöhten Betrag von 360 € / 
Jahr (Mehrkosten = 216 €/ Monat) für die 
Fahrt zu Ihrer Schule bezahlen müssen, weil 
Ihr Schulweg bisher nicht als "gefährlich" ein-
gestuft wurde.  
Sollte sich aus der Beantwortung der laufen-
den Anfrage ergeben, dass Kinder weiter 
Ortschaften ein ähnliches Problem haben, 
wird der Antrag in den laufenden Beratungen 
erweitert.  
Antwort der Verwaltung: Auf die Beantwor-
tung der Anfrage der SPD-Fraktion vom 
22.08.2014 für die Sitzung des Ausschusses 
für Schule, Soziales und demographischen 
Wandel am 18.11.2014 (Vorlage Nr. 
552/2014-4) wird verwiesen.  
Beschlussentwurf Ausschuss: Der Aus-
schuss für Schule, Soziales und demographi-
schen Wandel nimmt die Ausführungen des 
Bürgermeisters zur Kenntnis.  
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 188 ASS CDU Anfrage/Antrag: Schulentwicklungsplanung 

Der Bürgermeister wird beauftragt, den aktu-
ellen Schulentwicklungsplan inklusive Raum-
programm vorzulegen. Hierbei ist insbeson-
dere der Raumbedarf für die Europaschule, 
die Sekundarschule und die Grundschule 
Waldorf (und deren Perspektive) hinsichtlich 
der optimalen Nutzung darzustellen. 
Antwort der Verwaltung: Für die angespro-
chenen drei Schulen werden im Rahmen der 
beabsichtigten Erweiterungen bzw. Sanie-
rungen entsprechende Raumprogramme er-
stellt.  
Beschlussentwurf Ausschuss: 
Der Ausschuss für Schule, Soziales und de-
mographischen Wandel nimmt die Ausfüh-
rungen des Bürgermeisters zur Kenntnis und 
beauftragt den Bürgermeister mit der Erstel-
lung entsprechender Raumprogramme für die 
angesprochenen drei Schulen im Rahmen 
der beabsichtigten Erweiterungen bzw. Sa-
nierung. 
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 190 ASS CDU Anfrage/Antrag: Schülerbeförderung 

Warum reduziert sich der Ansatz der beför-
derten Schüler von 2014 auf 2015? 
Antwort der Verwaltung: Die Schülerzahlen 
wurden auf den neuesten Stand aktualisiert. 
Hierbei sind leichte Schülerrückgänge in allen 
Bereichen eingeflossen.  
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n 191 ASS CDU Anfrage/Antrag: Inklusion 

Wo werden die Leistungen nach dem Gesetz 
zur Förderung kommunaler Aufwendungen 
für die schulische Inklusion dargestellt? 
Antwort der Verwaltung: Die Erträge und 
Aufwendungen werden bei der Produktgrup-
pe 1.03.07 (sonstige schulische Aufgaben) 
veranschlagt und wurden nachgemeldet (sie-
he Änderungsliste). Die gebäudewirtschaftli-
chen Aufwendungen der Inklusion sind bisher 
nicht berücksichtigt.  
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 191 ASS CDU Anfrage/Antrag: Inklusion 

Der Bürgermeister wird beauftragt, die Kos-
ten für Inklusion nach Investitions-, Personal- 
und Sachkosten getrennt im Haushalt darzu-
stellen. 
Antwort der Verwaltung: In diesem Zu-
sammenhang wird auf die Vorlage Nr. 
553/2014-4 für den ASS am 18.11.2014 hin-
gewiesen. Die Planung der dort dargestellten 
finanziellen Auswirkungen erfolgt gemäß 
haushaltsrechtlicher Vorschriften  in der Pro-
duktgruppe 1.03.07 "Sonstige schulische 
Aufgaben" in der Kontengruppe "Aufwendun-
gen für Sach- und Dienstleistungen" und 
"Zuwendungen und allgemeine Umlagen"  
Beschlussentwurf Ausschuss: Der Aus-
schuss für Schule, Soziales und demographi-
schen Wandel: nimmt die Ausführungen des 
Bürgermeisters zur Kenntnis. 
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n 161 ASS CDU Anfrage/Antrag: Gebundener Ganztag 

Entstehen der Stadt Bornheim durch den ge-
bundenen Ganztag nun auch im Primarbe-
reich zusätzliche Aufwendungen? Wenn ja in 
welcher Höhe? 
Antwort der Verwaltung: Außer geringfügi-
gen Mehrbedarfen bei den Lehr- und Unter-
richtsmitteln (werden durch den laufenden 
Haushalt abgewickelt) entstehen keine zu-
sätzlichen Aufwendungen. 
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I 72 ASS CDU Anfrage/Antrag: Medienkonzept 
Das Medienkonzept für die Grundschulen 
und weiterführenden Schulen wurde 2014 
angepasst. Wo wird dies abgebildet? 
Antwort der Verwaltung: Im Finanzplan zur 
Produktgruppe 1.01.12 sind die Erneuerungs- 
und Erhaltungsinvestitionen für den EDV-
Betrieb der Schulen abgebildet. Auf die Vor-
lage Nr. 591/2013-1 zum Bericht über die 
Entwicklung des Medienkonzeptes wird hin-
gewiesen. 
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ft 219 ASS CDU Anfrage/Antrag: Kosten Übergangsheime 
Wurden die laufenden Kosten (Miete für Con-
tainer, lfd. Unterhalt…) für die Übergangs-
heime im Haushalt 2015/16 dargestellt? 
 
Antwort der Verwaltung: Die Mittel für den 
Erwerb von Containern und deren Bewirt-
schaftung werden über den Veränderungs-
nachweis zum Haushaltsplanentwurf 2015 / 
2016  bei der Produktgruppe 1.01.15 Gebäu-
dewirtschaft geplant.  
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der Grundschule Rösberg für die OGS mög-
lich, um für den OGS-Betrieb zusätzliche 
Schülertransporte zwischen Rösberg und 
Hemmerich zu vermeiden? 
 
Antwort der Verwaltung:  
Eine komplette Unterbringung der OGS (ins-
besondere Mensa / Verpflegung) in der Mar-
kus-Schule Rösberg ist wegen zu geringer  
Raumressourcen im vorhandenen Bestand  
nicht möglich.  
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n 163 ASS FDP Anfrage/Antrag: Warum steigen die Auf-
wendungen für Sach- und Dienstleistungen 
so deutlich? 
 
Antwort der Verwaltung: Die Zusammen-
setzung der Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen ist in den Erläuterungen auf 
Seite 163 dargestellt.  
Die Lehrmittel (Schulbücher nach dem Lern-
mittelfreiheitsgesetz) sind von 36.840 € auf 
55.050 € gestiegen. Grund: Mehrbedarf durch 
die Anhebung der Pauschale für die SGB-
Fälle (Migranten) von 500 € auf 2.500 €. 
Die OGS-Garantiebeträge sind von 529.200 € 
auf 576.000 € gestiegen. Grund: Die Schüler-
zahlen für den OGS-Bereich sind von 780 auf 
874 gestiegen. Ein Garantiebetrag in Höhe 
von 75 € trägt die Stadt Bornheim für jeden 
Schüler im Monat. Dieser Betrag wird jedoch 
nicht vollständig von Elternbeiträgen gedeckt. 
Die Beschaffung von geringwertigen Wirt-
schaftsgütern ist von 53.300 € auf 75.040 € 
gestiegen. Grund: Angemeldeter Mehrbedarf 
durch die Grundschulen (Mobiliar). 
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schlüsselten Daten aus Zeile 13 mit Vorjah-
ren vergleichen? 
Antwort der Verwaltung:  
Ja. Die näheren Einzelheiten sind am Ende 
dieser Vorlage aufgeführt.   
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schlüsselten Daten aus Zeile 16 mit Vorjah-
ren vergleichen? 
Antwort der Verwaltung:  
Ja. Die näheren Einzelheiten sind am Ende 
dieser Vorlage aufgeführt.   
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n 173 ASS FDP Anfrage/Antrag: Lassen sich die aufge-

schlüsselten Daten aus Zeile 13 und 16 mit 
Vorjahren vergleichen? 
Antwort der Verwaltung: 
Ja. Die näheren Einzelheiten sind am Ende 
dieser Vorlage aufgeführt.   
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90 / Die 
Grünen 

Anfrage/Antrag: Zeile 16: Sollen die Kopier-
kosten der Schulen reduziert werden und 
wenn ja, um wie viel und warum? 
Antwort der Verwaltung:  Die Kopierkosten 
und auch die Anzahl der Freikopien wurden 
nicht reduziert. 

 
Nr. 13: 1.03.01. Grundschulen 
 
Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 
               2014        2015/16 
- Fallschutz und Schulhofgestaltung        16.500 €                                          16.500 € 
- Betriebs- und Geschäftsausstattung       23.155 €   23.493 €/ 26.605 € 
- Reinigungs- und Hygieneartikel           6.800 €          5.120 € 
- Geringe Wirtschaftsgüter         53.300 €      75.040 €/ 49.200 € 
- Lehrmittel  (Lernmittelfreiheitsgesetz)              36.840 €   55.050 €/ 57.240 € 
- Lehr- und Unterrichtsmittel/  
   Projektorientierter Unterrichtsbedarf        61.639 €   79.729 €/ 81.101 € 
- OGS-Garantiebeträge an Träger        529.200 €       576.000 € 
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen          5.400 €                      7.320 € 
 
Erläuterungen: 
- Fallschutz und Schulhofgestaltung 16.500 € 
 
Grund:  
Die Mehraufwendungen entstehen aufgrund von Fallschutzmaßnahmen und weitere Maß-
nahmen der Schulhofgestaltung.  
 
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 75.040 € 
  
Grund:  
Mehrbedarf durch die Errichtung von Ganztagsklassen (Mobiliar) und Sanierung an der GS 
Waldorf. 
 
- Lehrmittel (Schulbücher nach Lernmittelfreiheitsgesetz) 55.050 
 
Grund: 
Mehrbedarf durch die Anhebung der Pauschale für die SGB-Fälle (Migranten) auf 2.500 €. 
 
Nr. 14: 1.03.01. Hauptschule/ Sekundarschule  
                        2014        2015/16 
- Mietraten Kopierer            1.215 €                     1.215 € 
- Gebühren (Schulschwimmen; GEZ)       17.442 €        17.442 € 
- Gebühren für Gutachten                    750 €             750 € 
  (z.B. schulärztliche Gutachten) 
- Planungsaufwand Neueinrichtung         10.000 €           10.000 €  
  Naturwissenschaftlicher Räume              
- Unfallversicherungen           24.630 €       25.420€/ 27.900 € 
- Büromaterial             6.000 €       5.850 €/ 6.000 € 
- Fachliteratur             3.600 €                               3.600 € 
- Porto & Telefonie            4.788 €          4.860 € 
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 Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen 
 
- Unfallversicherungen 25.420 € 
 
Grund: 
Der Hebesatz wird jedes Jahr von der Versicherung angehoben. 
 
 
- Gebühren für Gutachten und Beratungen (z.B. schulärztliches Gutachten) 750 € 
 
Grund: 
Erhöhter Bedarf an schulärztlichen Gutachten zur Feststellung des sonderpädagogischen 
Förderbedarfs. 
 
  
 
Nr. 15: 1.03.01. Hauptschule 
 
               2014        2015/16 
- Betriebs- und Geschäftsausstattung         6.631 €        6.510 €/ 6.975€ 
- Reinigungs- und Hygieneartikel              980 €             980 € 
- Geringe Wirtschaftsgüter         46.910 €        42.735 €/ 6.629 € 
- Lehrmittel  (Lernmittelfreiheitsgesetz)              22.840 €   23.042 €/ 25.192 € 
- Lehr- und Unterrichtsmittel/         12.872 €   11.758 €/ 11.672 € 
   Projektorientierter Unterrichtsbedarf           
 
 
Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 42.735 € 
 
Grund: 
Sekundarschule im Aufbau. 
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2. Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 518/2014-2, TOP 8 
 
 
Beschlussentwurf  
 
Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel nimmt die folgenden An-
fragen und Anträge der Fraktionen zum Haushaltsplanentwurf 2015 / 2016 und die Stellung-
nahmen des Bürgermeisters hierzu zur Kenntnis.  
Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel nimmt die nachfolgenden 
verwaltungsseitigen Änderungen sowie die Erläuterungen des Bürgermeisters hierzu zur 
Kenntnis und beschließt die nachstehenden Änderungen. 
 
Sachverhalt 
 
Dem Bürgermeister liegen seitens der Fraktionen Anträge und Anfragen zum Haushaltsent-
wurf 2015 / 2016 vor. Die den Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel 
betreffenden Anfragen und Anträge sowie die Stellungnahme des Bürgermeisters hierzu sind 
nachstehend dargestellt: 
 
 
Nr. Art PG Seite 

HH 
Gremium Fraktion Erläuterungen 
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ft 103 ASS SPD Anfrage/Antrag: Sekundarschule: Prü-
fung, ob komplett neue Schule oder ein 
Umbau im Bestand die wirtschaftlichste 
Lösung darstellt. Sperrvermerk für 
50.000 € Planungskosten. 
 
Antwort der Verwaltung:  Der Bürger-
meister prüft zur Zeit die Fragestellung. 
Die Ergebnisse werden dem Ausschuss 
für Schule, Soziales und demographi-
schen Wandel vorgelegt.  
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ft 92 ASS CDU Anfrage/Antrag: Sanierung Toilettenan-
lagen an Schulen 
Der Bürgermeister wird beauftragt, eine 
Prioritätenliste für die Sanierungsmaß-
nahmen vorzulegen. 
 
Antwort der Verwaltung: Im Zuge der 
Umsetzung der Ergebnisse und Empfeh-
lungen aus dem Sachverständigengut-
achten ("Toilettenkonzept") wird das zu 
beauftragende Planungsbüro eine ent-
sprechende Priorisierung vornehmen. 
Diese wird dem Stadtentwicklungsaus-
schuss vorgelegt werden. Siehe auch 
Anfrage Nr. 7 der FDP-Fraktion für den 
Stadtentwicklungsausschuss. 
 
Beschlussentwurf Ausschuss: Der 
Ausschuss für Schule, Soziales und de-
mographischen Wandel nimmt die Aus-
führungen des Bürgermeisters zur 
Kenntnis und beauftragt den Bürgermeis-
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ter, das Ergebnis über die Priorisierung 
des "Toilettenkonzeptes" dem Ausschuss 
für Schule, Soziales und demographi-
schen Wandel vorzulegen. 
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  ASS  Bündnis 
90 / Die 
Grünen 

Anfrage/Antrag: Schaffung einer neuen 
Produktgruppe "Demographischer Wan-
del". Erarbeitung eines Konzepts mit 
Umsetzungsplanung. Ansatz für 2015 / 
2016 jährlich 25.000 €. Antrag liegt vor. 
Federführender Ausschuss ASS. 
 
Antwort der Verwaltung: Das Ausmaß 
des demographischen Wandels wird den 
städtischen Haushalt in unterschiedlicher 
Weise beeinflussen. Dies ist heute be-
reits erkennbar. Offen und  risikobehaftet 
sind allerdings die Fragen des Ausma-
ßes, der  Geschwindigkeit, der langfristi-
gen Entwicklungsziele und der erforderli-
chen Handlungsbedarfe. Hierauf geht 
auch der Vorbericht zum Haushaltsplan-
entwurf 2015 / 2016 auf Seite 6 / 37 ein.   
Die Erarbeitung einer Konzeption erfor-
dert eine verlässliche Datenbasis und 
entsprechende gesetzliche Regelungen. 
Sobald diese vorliegen, wird die Umset-
zungsplanung konzipiert. In Abhängigkeit 
hiervon steht die Frage der Produktgrup-
pe und der finanziellen Ausstattung.  
 
Beschlussentwurf Ausschuss: Der 
Ausschuss für Schule, Soziales und de-
mographischen Wandel nimmt die Aus-
führungen des Bürgermeisters zur 
Kenntnis und beauftragt den Bürgermeis-
ter, das Konzept zur Umsetzungsplanung 
nach Vorlage entsprechender gesetzli-
cher Regelungen zu erstellen und dem 
Ausschuss vorzulegen.  
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Veränderungsnachweis Verwaltung Stand: 11.11.2014
Erträge und Mehrerträge: negativ (minus)
Aufwendungen und Mehraufwendungen: positiv

Erträge und Aufwendungen SachkontoBezeichnung D2 2015 D3 2015 ABW. 2015 D2 2016 D3 2016 ABW. 2016 D2 2017 D3 2017 ABW. 2017 D2 2018 D3 2018 ABW. 2018 D2 2019 D3 2019 ABW. 2019

Schulträgeraufgaben
konsumtiv

1.03.01  Grundschulen S.162 ff.
(13) Sach- und Dienstleistungen 523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 16.500 21.500 5.000 16.500 21.500 5.000 16.500 16.500  16.500 16.500  16.500 16.500  

1.03.07  Sonstige schulische 
Aufgaben S. 189 ff.                
(2) Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 414200 Zuweisungen Land  76.000- 76.000-  76.000- 76.000-  76.000- 76.000-  76.000- 76.000-  76.000- 76.000-

(13) Sach- und Dienstleistungen 529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen 8.360 158.360 150.000 8.360 158.360 150.000 8.360 158.360 150.000 8.360 158.360 150.000 8.360 158.360 150.000

Soziale Leistungen
1.05.02  Soziale Einrichtungen 
und Leistungen S.220 ff.
(13) Sach- und Dienstleistungen 529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen  65.000 65.000  65.000 65.000  65.000 65.000       

Aufwand Inklusion 150.000 € gemäß der Vorlage 553/2014-4

Sach-/Dienstleistungen zur Förderung der Sozialbetreuung für Flüchtlinge (Zeitraum 3 Jahre); siehe auch Vorlage Nr. 513/2014-5.

Inklusion gemäß der Vorlage 553/2014-4

Dringend notwendige Instandsetzung des Fallschutzes Spielgerät für die Grundschule Hersel
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Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel 18.11.2014 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 529/2014-6 

    Stand 14.08.2014 
 
Betreff 
 

Umsetzung der Ergebnisse aus dem Arbeitskreis Gebäudereinigung bei der 
nächsten Ausschreibung der Reinigungsleistungen für Schulen 

 
Beschlussentwurf 
 
Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel beschließt, auf eine 
Ausweitung der Reinigungsleistungen an Schulen im Hinblick auf die damit einhergehende, 
dauerhafte, erhebliche finanzielle Mehrbelastung und auf Grund des im Jahr 2021 verbind-
lich herbeizuführenden Haushaltsausgleiches derzeit zu verzichten. 
 
Alternativ 
Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel beauftragt den Bürger-
meister, in die nächste Ausschreibung der Gebäudereinigung an den städtischen Schulen 
zum 01.06.2016 folgende Ausschreibungskriterien aufzunehmen:  

o Ausdehnung der täglichen Reinigung der Sanitäranlagen an der Europaschule und 
dem Alexander-von-Humboldt-Gymnasium auf die Zeit von 10.00 – 14.30 Uhr, 

o täglich Durchführung der Leerung der Mülleimer an allen Schulen, 
o Differenzierung der Reinigungsleistung nach Raumtypen. 

 
Sachverhalt 
 
Der Arbeitskreis Gebäudereinigung wurde auf Grund des Beschlusses des Haupt-, Finanz- 
und Wirtschaftsausschuss am 23.05.2013 (Vorlage Nr.: 099/2013-1) gebildet und hat bisher 
dreimal getagt. Teilgenommen haben Mitarbeiter der Verwaltung, Mitglieder der Fraktionen 
und die Vorsitzende der Schulleiterkonferenz.  
Als Grundlage der Diskussion diente der Antrag der SPD vom 19.07.2013 (Vorlage-Nr. 
407/2013-6) zur Überprüfung von Reinigungsleistungen an Schulen und städtischen Gebäu-
den. In der Vorlage der Ratssitzung am 30.01.2014 (Vorlage-Nr. 615/2013-2) wurde in Do-
kument 05 Anlage 3 Anträge der Fraktionen zu den Haushaltsberatungen 2014/Fortsetzung 
unter der laufenden Nummer 52 der Bürgermeister beauftragt, dass die Reinigung der Sani-
täranlagen in den weiterführenden Schulen in den Vormittagsstunden stattfinden soll.  
 
Ziel des Arbeitskreises war die Diskussion über Standards der Reinigungsleistungen in 
Schulen und die Frage der Eigen- oder Fremdreinigung. 
 
Bei den Diskussionen im Arbeitskreis hat sich die Auffassung durchgesetzt, dass eine Um-
stellung auf Eigenreinigung durch die Stadt nicht sinnvoll umsetzbar und finanziell zu auf-
wändig ist. 
 
Ferner wurde festgehalten, dass folgende Wünsche für die nächste Ausschreibung zum 
01.06.2016 berücksichtigt werden sollen: 
• Eine zusätzliche Reinigung während des Schulbetriebs für die Europaschule und das 

Alexander-von-Humboldt-Gymnasium. Diese sollte für den Zeitraum zwischen 10.00 
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Uhr bis 14.30 Uhr organisiert werden. Die Kosten belaufen sich pro Schule und Reini-
gungstag auf je 87,53 Euro (4,5 Stunden x 19,45 Euro)  

• Differenziertere Ausschreibung der Leistung in Bezug auf die Raumtypen und den hier 
anzuwendenden Flächenwerten z.B. nach Klassenräumen, Verwaltung, Sanitäranla-
gen, OGS-Bereich 

• Tägliche Leerung der Mülleimer (Bsp. Mehrkosten für das Alexander von Humboldt 
Gymnasium 300,-- Euro/Monat (jährlich: 3.600 Euro) 

 
Ein externes Dienstleistungsunternehmen soll dabei die Verwaltung bei der Ausschreibung 
unterstützen und Schulungen einzelner Hausmeister zur Qualitätssicherung der Gebäude-
reinigung durchführen.  
 
Die Verbesserung durch erste Maßnahmen soll abgewartet und bewertet werden. Diese Er-
gebnisse sollen in einer weiteren Arbeitskreissitzung erörtert werden. Darüber hinaus soll 
eine Prüfung ergeben, wie und mit welchen Kosten die Reinigungskontrolle durch externe 
Dienstleister durchgeführt werden kann. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Zusatzreinigung: 
4,5 Stunden x 19,45 Euro = 87,53 Euro/Tag und Schule: Bei einer Reinigungsleistung von 
ca. 190 Schultagen pro Schuljahr bedeutet dies eine finanzielle Mehrbelastung i.H.v. ca. 
17.000,-- Euro/Schule (68.000 Euro auf vier Jahre). Bei zwei Schulen ergibt das 175,-- Eu-
ro/Tag. Bei einer Vertragslaufzeit von 4 Jahren sind die Mehrbelastungen mit 133.000 € zu 
beziffern. 
 
Tägliche Entleerung der Mülleimer: 
Die Mehrkosten für die tägliche Entleerung der Mülleimer an den 14 städtischen Schulen 
belaufen sich auf ca. 59.000 Euro/Jahr. Bei einer Vertragslaufzeit von 4 Jahren entsteht eine 
Mehrbelastung von 236.000 Euro. 
 
Es ist ausdrücklich anzumerken, dass der im Jahr 2021 verbindlich herbeizuführende Haus-
haltsausgleich die zwingende Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen zur Deckung der 
beschriebenen Bedarfe erfordert. Der Bürgermeister hat erhebliche Bedenken, die Kosten für 
die Unterhaltsreinigung weiter zu erhöhen und weist ausdrücklich darauf hin, dass die für 
den so entstehenden Mehraufwand benötigten Gelder bisher nicht im Haushalt 2015 und 
Folgende berücksichtigt wurden. 
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Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel 18.11.2014 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 553/2014-4 

    Stand 25.08.2014 
 
Betreff Aktionsplan "Inklusive Bildung in Bornheim" 
 
Beschlussentwurf 
 
Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel  
 

1. nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zum Aktionsplan „Inklusive Bildung in 
Bornheim“ sowie der landesweiten Förderung kommunaler Aufwendungen für schuli-
sche Inklusion zustimmend zur Kenntnis,  

2. empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss, 
Variante A: für die beiden kommenden Haushaltsjahre 2015 und 2016 jeweils 

150.000 € als Aufwendungen für die Inklusion im Bildungsbereich und 
Erträge von 76.000 € in den Haushalt einzustellen, 

Variante B: für die beiden kommenden Haushaltsjahre 2015 und 2016 jeweils 
76.000 € als Aufwendungen für die Inklusion im Bildungsbereich und 
Erträge von 76.000 € in den Haushalt einzustellen; 

3. beauftragt den Bürgermeister, die Einrichtung eines Inklusionsbüros im Rahmen der 
vorhandenen Personalkapazitäten zu prüfen, 

4. beauftragt den Bürgermeister, die investiven Aufwendungen zur Inklusion (Um- und 
Ausbauten) projekt- und standortbezogen zu planen und jeweils zur Beschlussfas-
sung vorlegen.   

 
Sachverhalt 
 
Der Prozess zur Erstellung des Aktionsplanes erfasst trägerübergreifend alle Kindergärten, 
Schulen und die Freizeit- und Erwachsenenbildung im Stadtgebiet Bornheim und enthält 
standortbezogen einen Maßnahmen- und Zeitplan.  
 
Im Maßnahmenplan sind die Schwerpunkte und Ziele definiert, die der jeweilige Bildungs-
standort im Bereich der Inklusion anstrebt. Der Zeitplan gliedert den Maßnahmenplan in 
kurz-, mittel- und langfristige Teilziele. Zeit- und Maßnahmenplan sind im Ergebnis so ange-
legt, dass erste Schritte im Rahmen der konsumtiven Haushaltsplanung für 2015/16 einge-
bracht werden können. Die Umsetzung investiver Maßnahmen wird ab 2017 vorgesehen. 
Hier bleibt auch abzuwarten, inwieweit die Bundes- und Landesebene künftig finanziell die 
Kommunen bei der Umsetzung der Inklusion unterstützt.  
 
Die Akteure, Projektstruktur und Kommunikation, Zusammenarbeit der Ebenen sowie die 
Ausrichtung und Qualitäten des Projektes sind dem beigefügten Leitfaden „Arbeitshilfen zum 
Aktionsplan inklusive Bildung“ (Anlage 1) zu entnehmen.     
 
Der gesamte Prozess wird neben der Koordinierungsgruppe durch eine Lenkungsgruppe 
gesteuert, in der die Koordinierungsgruppe, die weiterführenden Schulen, die Grundschulen, 
die städtischen Kindergärten, die Jugendfreizeitbildung und die Erwachsenenbildung vertre-
ten sind.  
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Des Weiteren ist neben den regelmäßigen Informationen des Ausschusses für Schule, Sozi-
ales und demographischen Wandel beabsichtigt, über den Fortgang des Arbeitsprozesses 
zum Aktionsplan die beteiligten Akteure und die Politik zu einem Erfahrungs- und Meinungs-
austausch (Runder Tisch) einzuladen. Die erste Phase des Aktionsplanes, die mit der Start-
veranstaltung am 18.11.2013 eröffnet wurde, wird voraussichtlich bis Ende 2014 oder An-
fang 2015 mit einer Resümee-Veranstaltung abgeschlossen.  
 
Die Teilnehmer der einzelnen Gruppen/Runden sind der beiliegenden Aufstellung (Anlage 2) 
zu entnehmen. 
 
Wie bereits im Vorfeld angekündigt, wurden die Bildungsbereiche und Einrichtungen im 
Rahmen der Startvorbereitungen bei Bedarf durch die Koordinierungsgruppe, insbesondere 
von Frau Gisela Rothkegel (Inklusionsbeauftragte der Stadt Bornheim) und Herrn Raimund 
Patt (externer Moderator), unterstützt.  
 
Die im Leitfaden vorgesehene Planungs- und Dokumentationsvorlagen (Seiten 17 – 20) über 
die Organisation, unmittelbare und kurzfristige Ziele, Vereinbarungen, Ausstattung sowie 
externe Unterstützungs- und Qualifizierungsmaßnahmen liegen zwischenzeitlich überwie-
gend von den Einrichtungen vor und wurden von der Firma Schulhorizonte, Raimund Patt, 
Niederkassel, ausgewertet und in dem Aktionsplan „Inklusive Bildung“ dargestellt (Anlage 4). 
Herr Patt und Beigeordneter Schnapka werden in der Sitzung des Ausschusses für Schule, 
Soziales und demographischen Wandel den Inhalt des Aktionsplanes erläutern und für Fra-
gen der Ausschussmitglieder zur Verfügung stehen. 
 
Da die Stadt Bornheim für die Jahre 2015/16 einen Doppelhaushalt verabschieden wird, ist 
gleichwohl eine Berücksichtigung der Aufwendungen für Inklusion notwendig. Daher haben 
die Mitwirkenden der Zukunftswerkstatt 2014 und die Akteure des Aktionsplanes  „Inklusive 
Bildung in Bornheim“ ein Positionspapier erarbeitet und den Bürgermeister um einen Ge-
sprächstermin mit dem Ziel gebeten, dass der Rat und seine Ausschüsse den Doppelhaus-
halt auf dieser Grundlage beschließen können. Die wesentlichen inhaltlichen Argumente sind 
den nachfolgenden Ausführungen zu entnehmen. Das Ergebnis des Gespräches entspricht 
dem Beschlussentwurf, ergänzend wird in der jeweiligen Sitzung mündlich berichtet.  
 
Eine präzise Kalkulation der mit der Realisierung des Aktionsplanes „Inklusive Bildung in 
Bornheim“, die sowohl den unabdingbaren Erfordernissen von Kindern und Jugendlichen mit 
Behinderung als auch der finanziellen Rahmenlage der Stadt Rechnung trägt, ist gegenwär-
tig noch nicht zu erstellen. 
 
Dies ist zum einen in der Komplexität des inklusiven Entwicklungsprozesses und zum ande-
ren in der spezifischen Situation aller beteiligten Bildungseinrichtungen begründet, ob es sich 
nun um Kindergärten, Schulen oder Weiterbildungseinrichtungen handelt. Die vorliegende 
Ressourcenplanung stellt für alle beteiligten Institutionen eine Orientierung, einen Schätzwert 
dar, der die Aufwendungen erfasst.  
 
Um aber im Haushaltsplan die Ernsthaftigkeit der Stadt Bornheim und all ihrer Bildungsak-
teure zu dokumentieren und damit auch zu verdeutlichen, dass Inklusion materielle und fi-
nanzielle Investitionen erfordert, schlagen die Mitwirkenden der Zukunftswerkstatt vor, für 
den Doppelhaushalt 2015/16 im konsumtiven Bereich Mittel für Inklusion von jeweils 150.000 
€ jährlich einzustellen.  
 
Damit soll eine zielgerichtete Ausstattung aller Einrichtungen u.a. mit Materialien für Erzie-
hung und Unterricht, Lehr- und Lernmittel, sonstige Ausstattung sowie Fortbildungsangebo-
ten erfolgen.  
 
Der Bürgermeister beabsichtigt darüber hinaus zu prüfen, ob die Einrichtung eines Inklusi-

59/136



553/2014-4  Seite 3 von 4 
 

onsbüros zur Koordination des Bornheimer Aktionsplanes und zur Akquirierung von Drittmit-
tel im Rahmen der vorhandenen Personalausstattung möglich ist.  
 
Nicht enthalten in der Darstellung des Aktionsplans sind die notwendigen Investitionsmittel 
für die Inklusion. Wie die Gespräche mit den Schulen zeigen, sind dies nicht nur Mittel für die 
Schaffung der Barrierefreiheit sondern auch erhebliche bauliche Maßnahmen für die Schaf-
fung von Therapieräumen. Die erforderlichen investiven Mittel zur baulichen Maßnahmen 
sind gesondert zu betrachten und werden projekt- und standortbezogen geplant und jeweils 
zur Beschlussfassung vorgelegt. Bei den aktuellen Planungen für die Erweiterung der Euro-
paschule und der Heinrich-Böll-Sekundarschule sind dies wesentliche Anforderungen.  
 
Zwischenzeitlich ist das Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische 
Inklusion vom 09.07.2014 in Kraft getreten. Demnach wird unterschieden zwischen den 
Schulträgerkosten (investive Sachkosten für die das Land die Konnexität anerkannt hat) und 
Aufwendungen für sonstiges nichtlehrendes Personal.  
 
Für den Bereich der Schulträgerkosten stehen zunächst jährlich 25 Millionen Euro landesweit 
zur Verfügung, die anhand der Zahl der Schülerinnen und Schüler an den allgemeinen Schu-
len der Primarstufe und der Sekundarstufe I in Trägerschaft der jeweiligen Kommune verteilt 
werden. Die Aufwendungen für den Einsatz des nicht lehrenden Personals betragen jährlich 
zunächst insgesamt 10 Millionen Euro, welche sich je zur Hälfte auf die Kreise und kreis-
freien Städte sowie zur Hälfte auf die Kommunen mit eigenem Jugendamt aufteilen. Für die 
Verteilung bei den Kommunen mit eigenem Jugendamt wird die Wohnbevölkerung im Alter 
von 6 bis 18 Jahren in der Kommune ins Verhältnis zum entsprechenden landesweiten Wert 
gesetzt.  
 
Die Verwaltung geht für das kommende Haushaltsjahr von einer Gesamtzuwendung in Höhe 
von 76.000 € für schulische Inklusion aus. Für das dann folgende Haushaltsjahr sieht die 
Landesregierung vor, die effektiven Kosten aus dem Jahr 2015 zu berücksichtigen und die 
Zuwendungssumme für das Jahr 2016 danach zu orientieren. Insofern könnten höhere Er-
träge für die Zukunft zu erwarten sein. 
 
Das zuständige Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW wird die jährlichen Pauscha-
len erstmals zum 01.02.2015 auszahlen. Seitens des Landes NRW liegen entsprechende 
Ausführungsbestimmungen über die Verwendung der Landeszuweisungen bisher nicht vor. 
 
Wie dem Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes vom 04.07.2014 zu entnehmen ist, 
wurden die Anregungen unseres kommunalen Spitzenverbandes nur zum Teil berücksichtigt.  
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Erträge 

- Zuweisungen des Landes NRW für die Schulträgerkosten = jährlich rd. 62.000 € 
- Zuweisungen  des Landes NRW für sonstiges nichtlehrendes Personal =  jährlich rd. 

14.000 € 
Aufwendungen 

- Variante A 
Aufwendungen für die Inklusion (150.000 €), städtischer Eigenanteil 74.000 € 
Zuzüglich erheblich Investitionsmittel 
 

- Variante B 
Aufwendungen für schulische Inklusion jährlich 76.000 € (= Zuweisungen des Lan-
des) 
Zuzüglich erhebliche Investitionsmittel 
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Anlagen zum Sachverhalt 
 

• Leitfaden Inklusion = Anlage 1 
• Aufstellung Gruppen / Runden = Anlage 2 
• Stellungnahme des Städte- und Gemeindebundes vom 04.07.2014 zum Gesetz zur 

Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion = Anlage 3  
• Aktionsplan „Inklusive Bildung" = Anlage 4 
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Ausschuss für Stadtentwicklung 12.11.2014 
Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel 18.11.2014 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 644/2014-9 

    Stand 21.10.2014 
 
Betreff 
 

Antrag der SPD-Fraktion vom 17.10.2014 betr. Schulwegsicherung für die 
Schüler aus der Coloniastraße 

 
Beschlussentwurf für den Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen 
Wandel: 

Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel nimmt die Ausführungen 
des Bürgermeisters zur Kenntnis.   
 
Beschlussentwurf für den Ausschuss für Stadtentwicklung: 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kennt-
nis.  
 
Sachverhalt 
 
Zum beigefügten Antrag vom 17.10.2014 wird wie folgt Stellung genommen: 
 
Das fragliche Teilstück des Rheindorfer Burgweges zwischen dem ehemaligen Dominikaner-
kloster Walberberg und der Coloniastraße liegt außerhalb der geschlossenen Ortschaft.  
 
Mit einer tatsächlichen Fahrbahnbreite von lediglich rd. 5 m ist die Straße zu schmal um un-
ter Aufrechterhaltung der Straßenfunktion einen separaten Fuß-/Radweges (VZ 240 StVO) 
abzumarkieren. 
 
Folglich ließe sich eine Verbesserung der dortigen Verkehrsverhältnisse nur mit einem Stra-
ßenausbau realisieren, der jedoch nicht Bestandteil des aktuellen Straßenausbauprogramms 
ist.  
 
Da es sich um Außenbereich handelt, könnten bei einem entsprechenden Straßenausbau 
keine Erschließungsbeiträge erhoben werden.    
 
Finanzielle Auswirkungen 
keine 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
Antrag 

Ö  11
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SPD-Fraktion – Rathausstraße 2 – 53332 Bornheim 
 
An den Vorsitzenden  des   An den Vorsitzenden  des  
Ausschusses für Stadtentwicklung Ausschusses für Schule, Soziales und  
      Demographischen Wandel 
Herrn Hans-Dieter Wirtz   Herrn Wilfried Hanft 
Postfach 1140   
53332 Bornheim 
 

Bornheim, 17.10.2014  
 
 
Antrag  für die Sitzung des nächsten SteA bzw. ASS:  
Schulwegsicherung für die Schüler aus der Coloniastraße 
 
 
Sehr geehrter Herr Wirtz! 
 
Hiermit bitten wir Sie, nachfolgenden Antrag in die nächste Sitzung 
des Ausschusses für Stadtentwicklung aufzunehmen: 
 
Sehr geehrter Herr Hanft! 
 
Hiermit bitten wir Sie, nachfolgenden Antrag in die nächste Sitzung 
des Ausschusses für Schule, Soziales und demographischen Wandel  
mit aufzunehmen: 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bürgermeister wird beauftragt, zu prüfen, welche Maßnhamen  
ergriffen werden können, um den Schulweg der Schulkinder aus der Colonia 
straße im Bereich zwischen Coloniastraße und Rheindorfer Burgweg 
abzusichern. 
 

SPD-Fraktion 
im Rat der Stadt Bornheim 

 

Ö  11
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Begründung: 
 
Die Straße zwischen Coloniastraße und Rheindorfer Burgweg besteht lediglich  
aus einer asphaltierten Fahrstraße.  Auf einer Seite befindet sich eine Wiese 
auf der anderen Seite ein Graben  und daneben ein bepflanztes Feld. 
In diesem Bereich wird deutlich schneller gefahren, als die erlaubten 50 km/h. 
Für Fußgänger, Radfahrer, Personen mit Kinderwagen oder gar Rollatoren 
besteht keine Möglichkeit, den Fahrzeugen aus dem Weg zu gehen. Man fühlt 
sich akut gefährdet. Die Anwohner benutzen daher diese Straße so gut es geht 
nicht zu Fuß, mit dem Fahrrad, Kinderwagen . Als selbstständiger Schulweg 
und/oder Weg zum Kindergarten ist diese Straße zu gefährlich. 
Zusätzlich dazu wurde jetzt noch auf der südlichen Seite der Straße eine 
Pferdekoppel mit dicken Eisenbahnschwellen als Pfosten abgeteilt, so dass nur 
noch ein ganz schmaler Streifen Wiese zum Ausweichen vorhanden ist. 
In diesem Bereich ist dringend eine Abteilung eines Fuß/Radweges erforderlich, 
der für den Weg ins Dorf genutzt werden kann. 
 
  
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Ute Krüger   Frank Roitzheim    und   Fraktion 
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Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel 18.11.2014 
Rat 04.12.2014 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 665/2014-4 

    Stand 27.10.2014 
 
Betreff 
 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen vom 25.10.2014 betr. Heraus-
forderung: Demografischer Wandel 

 
Beschlussentwurf 
 
Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel empfiehlt dem Rat, wie 
folgt zu beschließen: 

s. Beschlussentwurf Rat. 
 
Beschlussentwurf Rat:  
 
Der Rat beauftragt den Bürgermeister, im Sinne des Antrages ein Projekt zu entwickeln, bei 
dem Mitglieder des Rates, Vertreter von Organisationen und der Verwaltung fachübergrei-
fende Handlungsfelder zur Herausforderung des demografischen Wandels in Bornheim erar-
beiten. Die Moderation des Projektes soll als externer Auftrag vergeben werden. Die dafür 
erforderlichen Mittel von 12.000 Euro werden im Haushalt bereitgestellt. 
 
Sachverhalt 
 
Der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 25.10.2014 ist beigefügt.  
 
Das Thema „Demografische Entwicklung“ hat einen hohen Stellenwert. Auch das Zusam-
menwirken von Rat, Organisationen und Verwaltung sowie die Koordinierung unterschiedli-
cher Fachdisziplinen sind zur Erarbeitung einer Strategie bei diesem Thema sinnvoll und 
zielführend. Insofern teilt der Bürgermeister die Einschätzung  der Antragsteller. Die Ausge-
staltung des Prozesses sollte jedoch in Abstimmung mit den jeweiligen Fachdisziplinen in- 
und auch außerhalb der Verwaltung erfolgen. Da in der Verwaltung die Ressourcen für die 
Koordination des Prozesses nicht gegeben sind, ist eine externe Moderation mit fachlich 
ausgewiesenem Hintergrund vorzusehen. 
 
Nach Beschlussfassung kann im Zusammenwirken mit dem dann beauftragten Institut ein 
Konzept zur Entwicklung des Projektes „Demografischer Wandel in Bornheim“ vorgelegt 
werden. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
15.000 € Gesamtkosten, davon 10.000 € für Moderation und 2.000 € für Sachmittel (Litera-
tur, Reisekosten etc.) 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
 
Antrag 
 

Ö  12
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Fraktion "Bündnis 90/Die Grünen" 
im Rat der Stadt Bornheim 
Rathaus, 53332 Bornheim 
www.gruene-bornheim.de 
 

 
 
An die Vorsitzenden des Rates und des      Bornheim, 25.10.2014 
Ausschusses für Schule, Soziales & demographischen Wandel                                             
Herrn Bürgermeister Wolfgang Henseler  
und Herrn Beigeordneten Markus Schnapka 
Rathaus 
53332 Bornheim 
 
 
 
Sehr geehrte Herren, 
nehmen Sie bitte den nachfolgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzungen vom 
Ausschuss für Schule, Soziales & demographischen Wandel am 18.11.2014   UND  des  
Rates am 04.12.2014. 
 
Mit freundlichem Grüßen 
 

gez. Manfred Quadt-Herte  Dr. Arnd J. Kuhn    Dr. Frank Wösten 

(Fraktionssprecher)   (Stellv. Fraktionssprecher)  (Sozialpolitischer Sprecher) 

und Fraktion „Bündnis‘90/Die Grünen“ 

 

 

„Herausforderung: Demografischer Wandel“  

Beschlussvorschlag  

Der demografische Wandel ist kein Phänomen, das isoliert betrachtet und behandelt werden kann, 
sondern ist Ausdruck eines umfassenden sozialen Strukturwandels. Da die Auswirkungen des 
demografischen Wandels nahezu alle Aufgabenfelder der kommunalen Daseinsvorsorge betref-
fen, wird dieser ein politischer Schwerpunkt und wesentlicher Bestandteil des Handelns von Rat 
und Verwaltung der Stadt Bornheim. 

In einem ersten Schritt wird eine Querschnittsgruppe gebildet, der Vertreter von Rat, Verwaltung 
(auch: Jugendamt), Seniorenbeirat, Integrationsrat und weiteren gesellschaftlich relevanten Grup-
pen angehören; sie soll diesen Prozess steuern. Die Moderation der Gruppe übernimmt der Bür-
germeister. Auf Grundlage einer fachübergreifend angelegten Strategie zur Entwicklung des Ge-
meinwesens in Bornheim sollen Konzepte und konkrete Gestaltungslösungen entwickelt werden. 
Ziel ist es, die öffentliche Daseinsvorsorge zu sichern und zukunftsfähige Angebote zu gestalten.  

Ö  12
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Dazu wird im Haushalt das Produkt „Demografischer Wandel“ eingerichtet und mit jährlich 25.000 
€ ausgestattet. 

Am Ende der ersten Projektphase von drei Jahren wird Bilanz gezogen und das weitere Vorgehen 
neu beschlossen. 

Als Startpunkt für die Arbeit der Querschnittgruppe wird der Bürgermeister gebeten bis zur ersten 
Sitzung des ASS im Jahre 2015: (1) einen Bericht vorzulegen in dem die bereits vorgenommenen 
Aktionen zu dem Themenfeld vorgestellt und bewertet werden und (2) vorzustellen welche För-
dermöglichkeiten durch Drittmittel zur Unterstützung des Prozesses in Bornheim prinzipiell beste-
hen.  

 
 
Begründung 
 
Die Folgen der demografischen Veränderungen sind in vielen Kommunen zunehmend konkret 
spürbar. Nahezu alle der vielfältigen kommunalen Handlungsfelder sind von den Auswirkungen 
betroffen. Dabei sind insbesondere die Bereiche:  Arbeiten & Wohnen, Jugend & Familie, Bildung 
& Qualifizierung, soziale Sicherung & Gesundheitswesen, Zuwanderung & Integration, Inklusion, 
Städtebau & städtische Infrastruktur, Verwaltung, Personalwirtschaft und Kultur zu nennen. 
 
Der Wegweiser „Demografischer Wandel“ der Bertelsmann Stiftung versucht -auf umfangreichen 
Datenmaterial und Analysen beruhend- Trends und Entwicklungen hier aufzuzeigen. Dies unter-
stützt die Entwicklung kommunaler situationsgerechter Handlungsstrategien, die präventive und 
Anpassungs-Komponenten beinhalten. Dabei stehen Kommunen und Regionen untereinander im 
Wettbewerb um Einwohnerinnen und Einwohner und um attraktive Lebensbedingungen.  

Zitat: „Eine aktive und funktionierende Stadtgesellschaft mit einer erfolgreichen Wirtschaft braucht 
eine Bevölkerung mit einer ausgewogenen Altersstruktur, die sich für die Zukunft ihres Wohnortes 
einsetzt und engagiert. Das gilt umso mehr, als demographische und wirtschaftliche Entwicklun-
gen sich gegenseitig beeinflussen: Mit einer langfristig stabilen Bevölkerungsentwicklung ist nur in 
denjenigen Kommunen zu rechnen, die auch ökonomisch attraktiv sind und genügend Nachwuchs 
an motivierten und gut qualifizierten Arbeitskräften haben.“  

In den umfassenden Untersuchungen der Bertelsmann-Stiftung, die in deren „Wegweiser für 
Kommunen“ einfließen wird Bornheim zum Demografie-Typ: „Stabile Kommunen im weiteren Um-
land größerer Zentren“ gezählt.  

 
Dabei wird für Bornheim die folgende Entwicklung der Bevölkerungszahl prognostiziert:  
2009: 48520 
2015: 49100 
2020: 49320 
2025: 49390 
2030: 49260 

Entgegen der stark wachsenden Bevölkerungszahl der letzten Jahrzehnte wird also für Bornheim 
zukünftig/mittelfristig nur ein geringer Anstieg der Bevölkerungszahl und langfristig eine leicht ein-
setzende Verringerung der Bevölkerung prognostiziert. Im Vergleich zu den Erwartungen vieler 
Kommunen ist dies nur eine geringe Veränderung. Trotz der relativen Stabilität der Bevölkerungs-
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zahl, die in ihrer Prognose noch mit Unsicherheit behaftet ist, sind es vor allem die strukturellen 
Veränderungen im Altersdurchschnitt und der Familienstrukturen, die es notwendig machen, sich 
rechtzeitig und mit einer handlungsunterstützenden Analyse darauf einzurichten, um Folgen wie 
z.B. die Vereinzelung der Bevölkerung oder der Verödung von Ortsteilen etc. entgegenzuwirken 
bzw. sich darauf einzustellen. 
 
Wie in allen Kommunen wird mit einem geringeren Anteil jüngerer Menschen und mit höheren Al-
tersdurchschnitt zu rechnen sein. So wird z.B. der Anteil der ab 80-Jährigen im gesamten Rhein-
Sieg-Kreis an der Gesamtbevölkerung für 2009 mit 4,5% angegeben und für 2030 mit 8,2% vor-
hergesagt. Weiterhin wird für den gleichen Zeitraum ein Anstieg der Pflegebedürftigen um circa 
62% prognostiziert.    
(Details: siehe www.wegweiser-kommune.de).  

Eine alternde Gesellschaft birgt aber auch viele Potenziale, die für das bürgerliche Gemeinwesen 
nutzbar gemacht werden können. Daher sollte eine Kommune strukturelle Rahmen schaffen, die 
es ermöglichen die vorhandenen Potenziale wie Zeit, Wissen, Lebenserfahrung etc. zu nutzen. 

 
Zusammenfassend: Es ist entscheidend, dass für die zukünftige mittel- und langfristige Entwick-
lung unserer Stadt der demografische Wandel und dessen Auswirkungen konsequent in allen re-
levanten Handlungsfeldern eine zentrale Rolle einnimmt. Aus der Natur der Sache ist es nahelie-
gend, dass punktuelle und kurzfristige Lösungen nicht zum Ziel führen können, sondern dass sich 
Rat und Verwaltung gemeinsam eine strategische Neuorientierung stellen. 
 
 
Notwendig ist daher eine fachübergreifend angelegte, strategische Entwicklung des Ge-
meinwesens der Stadt Bornheim. 

Auf diese Weise können die knappen kommunalen Ressourcen optimiert eingesetzt und eine 
neue, solide Ausgangsbasis für die zukünftige Entwicklung geschaffen werden. 
 

Dabei sind auf der kommunalen Ebene drei Handlungsfelder von grundlegender Bedeutung: 

1) Erarbeitung und Aufbereitung der wesentlichen Informationsgrundlagen zur demografi-
schen Entwicklung der Stadt, z.B. zur Entwicklung der Bevölkerungsstruktur und des Ar-
beitsmarktes;  

2) Formulierung von Leitzielen, mit klarem Profil der Stadt, mit Leitbildern und Leitprojekten; 
3) Aktivierung der Akteure der städtischen Gemeinschaft und deren Einbeziehung als aktive 

Partner - wie Kirchen, Vereine, Verbände und Unternehmen und Mitwirkungs-Angebote an 
alle Bürgerinnen und Bürger. 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Anforderungen und Herausforderungen des demogra-
fischen Wandels nicht von einer Kommune allein zu bewältigen ist. Hierzu bedarf es der Aus-
weitung intra- und interkommunaler Kooperationsformen sowie neuer Akteurskonstellationen 
(siehe auch: www.staedtetag.de). 

 

Wie schon in einigen Kommunen beispielgebend erfolgreich praktiziert wurde ist bereits zu Beginn 
des Prozesses der Entwicklung einer integralen kommunalen Handlungsstrategie die Einrichtung 
einer fachlich– und gesellschaftlich-übergreifenden Arbeitsgruppe sinnvoll und zielführend.  
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Als Beispiel seien hier Langenfeld, Telgte und Trier genannt:   

So schlossen sich in Langenfeld u.a. Vereine, Verbände, Organisationen und Einzelpersonen 
zusammen, um gemeinsam intergenerative Projekte zu entwickeln und durchzuführen. Es wurden 
z.B. verschiedener Einrichtungen, deren ursprüngliche Ausrichtung vorherrschend nur eine Gene-
ration anspricht vernetzt und der Ausbau der Stadt Langenfeld zur „familienfreundlichen Generati-
onenstadt" vorangetrieben. 

In Telgte wurde von Verwaltung, Rat und Bürgerinnen und Bürgern ein umfassender Demografie-
Prozess entwickelt. Zu Beginn wurden eine Zukunftswerkstatt und darauf aufbauend weitere ver-
tiefende Workshops zu Schwerpunkthemen veranstaltet. Aus den Ergebnissen der Workshops 
wurde ein sogenannter Ziel- und Projektplan zur Gestaltung des Telgter Demografie-Prozesses 
abgeleitet. In dem Ziel- und Projektplan werden ein Leitbild, die prioritären Handlungsfelder, Ziele 
und 18 konkrete Maßnahmen dargestellt. Der Ziel- und Projektplan wurde dann vom  Rat der 
Stadt Telgte zur Umsetzung beschlossen. 

Die Stadt Trier hat als Ziel des gesamtstrategischen Ansatzes mit dem Instrumentarium "Zu-
kunftsmanagement"  eine ausgewogene Alters- und Erwerbsstruktur zu verwirklichen. Beteiligt 
sind hier Akteure aus Politik und Verwaltung, aus Unternehmen sowie Bürgerinnen & Bürger und 
Fachexperten. Dabei ist das  Konzept „Zukunft Trier 2025" ein gesamtstrategischer Ansatz, der 
die kurz- bis langfristige Entwicklung der Stadt mit Visionen, Leitbildern, konkretisierenden Zielen 
und konkreten Maßnahmen (im Sinne von Leitbildern) formuliert. Die ganzheitliche Strategie um-
fasst dabei die  Entwicklung der Wirtschaft, des Arbeitsmarktes, des Sozialbereiches bis hin zu 
Umwelt. Es sind eindeutige Ziele und entsprechende Verantwortlichkeiten (Zielmanager und Pro-
jektmanager) definiert.  

(Details und weitere Beispiel siehe: www.wegweiser-kommune.de) 

 

Die finanziellen Mittel sind jährlich anzusetzen und sollen u.a.  Kosten für notwendige Erhebun-
gen, Durchführung von Workshops -z.B.  Zukunftswerkstatt-  oder externe Moderation abdecken.  
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Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel 18.11.2014 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 648/2014-4 

    Stand 21.10.2014 
 
Betreff Mitteilung betr. Zukunftswerkstatt 2014 
 
Sachverhalt 
 
Die Veranstaltung der Zukunftswerkstatt 2014 hat am 18./19.09.2014 im Rheinhotel „Vier 
Jahreszeiten“ in Bad Breisig stattgefunden. Aus Sicht der Stadt Bornheim als Veranstalter 
und der Teilnehmer war die zweitägige Tagung mit dem Thema „Bildungslandschaft Stadt 
Bornheim: Vom Plan zur Aktion“ eine gute und gelungene Veranstaltung. Demzufolge ist 
auch für 2015 die Fortführung der Zukunftswerkstatt als bereits siebte Auflage vorgesehen. 
 
Der mit der Moderation beauftragte Herr Raimund Patt (Fa. Schulhorizonte/56593 Horhau-
sen) war leider kurzfristig erkrankt, so dass diese Aufgabe durch den Dezernenten Markus 
Schnapka wahrgenommen wurde. 
 
Das Programm der Veranstaltung sowie der Teilnehmerkreis sind beigefügt. 
 
Bedingt durch die kurzfristige Änderung bei der Moderation ist die Vorlage des Protokolls 
erst für die nächste Sitzung des Ausschusses für Schule, Soziales und demographischen 
Wandel vorgesehen. Hinsichtlich der Ergebnisse zum Thema „Inklusive Bildung in Bornheim“ 
wird auf die Vorlage Nr. 553/2014-4 verwiesen. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
Programm der Zukunftswerkstatt 2014 (Anlage 1), 
Teilnehmerkreis der Zukunftswerkstatt 2014 (Anlage 2). 
 
 

Ö  14
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Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel 18.11.2014 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 661/2014-4 

    Stand 23.10.2014 
 
Betreff 
 

Mitteilung betr. Weiterentwicklung der Bornheimer Verbundschule am 
Schulstandort Uedorf 

 
Sachverhalt 
 
Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner Sitzung am 02.10.2014 auf Empfehlung des Aus-
schusses für Schule, Soziales und demographischen Wandel den Bürgermeister beauftragt, 

1. auf eine Zusammenlegung der beiden Förderschulen / Verbundschulen in Bornheim 
(Hauptstandort) und Königswinter (Teilstandort) in Schulträgerschaft der Stadt Born-
heim hinzuwirken, 

2. ein schulisches Konzept mit den beiden Förderschulen / Verbundschulen abzustim-
men. 

 
Des Weiteren hat der Rat der beabsichtigten öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen 
der Stadt Königswinter  und der Stadt Bornheim zugestimmt.   
 
Auf die Vorlage-Nr. 547/2014-4 wird verwiesen.  
 
Der Rat der Stadt Königswinter hat die Zusammenlegung der beiden Förderschulen und die 
öffentlich-rechtliche Vereinbarung bereits am 30.09.2014 beschlossen.  
 
Nach § 76 des Schulgesetzes NRW ist die Schule vom Schulträger in den für sie bedeutsa-
men Angelegenheiten rechtzeitig zu beteiligen. Hierzu gehören nach Ziffer 1. Teilung, Zu-
sammenlegung, Änderung und Auflösung der Schule. Der Beschluss der Schulkonferenz der 
Bornheimer Verbundschule  vom 29.09.2014 ist beigefügt (Anlage 1). 
 
Das Abstimmungsgespräch über die Erstellung des pädagogischen Konzeptes zur Zusam-
menlegung der beiden Förderschulen findet am 11.11.2014 in der Drachenfelsschule Kö-
nigswinter statt.  
 
Den Antrag auf Errichtung eines Teilstandortes in Königswinter und die öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung wird der Bürgermeister fristgerecht bei der Bezirksregierung Köln als Schul-
aufsichtsbehörde vorlegen.  
 
Anlagen zum Sachverhalt 
Beschluss der Schulkonferenz der Bornheimer Verbundschule vom 29.09.2014 

Ö  15
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Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel 16.09.2014 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 552/2014-4 

    Stand 25.08.2014 
 
Betreff 
 

Anfrage der SPD-Fraktion vom 22.08.2014 betr. unterschiedliche Belastung 
der Bornheimer Bürgerinnen und Bürger mit Kosten für den Schulweg zu 
Bornheimer Schulen 

 
Sachverhalt 
 
Die Anfrage der SPD-Fraktion wird wie folgt beantwortet: 
 
Entsprechende Schülerzahlen liegen dem Schulträger bedingt durch den Beginn des neuen 
Schuljahres 2014/15 (20.08.2014) noch nicht vor.  
 
Eine weitergehende Beantwortung der Anfrage ist daher erst zur Sitzung des Ausschusses 
für Schule, Soziales und demographischen Wandel am 18.11.2014 möglich. 

Ö  18
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SPD-Fraktion 
im Rat der Stadt Bornheim 
 
 
                                     
STADT BORNHEIM 
An den Vorsitzenden des Ausschusses 
für Schule, Soziales und demographischen Wandel 
Herrn Wilfried Hanft 
Rathausstraße 2 
53332 Bornheim 
 
 
 
 

53332 Bornheim,  22. August 2014 
 
 
 
Anfrage zur unterschiedlichen Belastung der Bornheimer Bürgerinnen und 
Bürger mit Kosten für den Schulweg zu Bornheimer Schulen. 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Hanft, 
 
bitte setzen Sie auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Ausschusses für Schule, 
Soziales und demographischen Wandel die folgende „große Anfrage“: 
 
 
Wir bitten um Erläuterung der unterschiedlichen Kostenbelastung der Bornheimer 
Eltern für den Besuch von weiterführenden Schulen in Bornheim. 
 
 Aus welchen Ortschaften mit weniger als 3,5 km Entfernung zur Heinrich-Böll-

Schule / Franziskusschule  können die Kinder kostenlos zu dieser Schule 
fahren und um wie viele Kinder handelt es sich hierbei? 
  

 In welchen Sechtemer Straßen wohnen die Kinder, deren Eltern 30,15 € / Monat 
für den Schulweg zu dieser Schule zahlen müssen und wie viele sind dies? 
 

 In welchen Sechtemer Straßen wohnen die Kinder, deren Eltern 12 € / Monat für 
den Schulweg zu dieser Schule zahlen müssen und wie viele sind dies? 
 

 Gibt es auch Kinder aus anderen Ortschaften, deren Eltern für den Schulweg 
zur Heinrich-Böll-Schule / Franziskusschule 30,15 € / Monat zahlen müssen? 
 

 Gibt es ähnliche Ungleichbehandlungen für die Kinder aus andern Ortschaften 
für den Besuch von Europaschule, Alexander-von-Humboldt-Gymnasium und 
Ursulinenschule? Wie viele Eltern sind hier mit Kosten in Höhe von 30,15 € / 
Monat belastet? 
 
 

Ö  18
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Begründung: 
 
In den Bereichen in denen die Stadt keinen  kostenlosen Schülerspezialverkehr anbietet und 
die Eltern dann auf den ÖPNV mit einem Preis von 12 € / Monat zurückgreifen müssen wird 
dies von vielen Eltern durchaus als positiv empfunden, weil dieses Ticket auch viele Vorteile 
bietet. 
 
Anders ist dies, wenn für dasselbe Ticket wegen einer Anreise unter 3,5 km 30,15 € gezahlt 
werden müssen. Hier fühlen sich Eltern sehr belastet und ungerecht behandelt. Hier besteht 
aus unserer Sicht dringender Handlungsbedarf zumal wir als Stadt Bornheim die Kinder aus 
anderen Städten kostenlos per Schülerspezialverkehr abholen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Rainer Züge 
stv. Fraktionsvorsitzender 
Ortsvorsteher von Sechtem         
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Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel 18.11.2014 
 

  öffentlich  Vorlage Nr. Ergänzung 
552/2014-4 

    Stand 24.10.2014 
 
Betreff 
 

Anfrage der SPD-Fraktion vom 22.08.2014 betr. unterschiedliche Belastung 
der Bornheimer Bürgerinnen und Bürger mit Kosten für den Schulweg zu 
Bornheimer Schulen 

 
Sachverhalt 
 
Die Anfrage der SPD-Fraktion vom 22.08.2014 ist beigefügt. Nach Auswertung der Daten 
des örtlichen Verkehrsträgers (Regionalverkehr Köln GmbH) und den Schulen wird diese 
abschließend wie folgt beantwortet: 
 
1. Aus welchen Ortschaften mit weniger als 3,5 km Entfernung zur Heinrich-Böll-Schule / 

Franziskusschule können die Kinder kostenlos zu dieser Schule fahren, und um wie viele 
Kinder handelt es sich hierbei? 
 
Walberberg 45 Schülerinnen und Schüler 
Kardorf  19 Schülerinnen und Schüler 
Waldorf  30 Schülerinnen und Schüler 
Hemmerich    9 Schülerinnen und Schüler 
Rösberg    7 Schülerinnen und Schüler 
Merten-Heide 13 Schülerinnen und Schüler 
insgesamt:           123 Schülerinnen und Schüler 
 
Die Entscheidung für eine Beförderung dieser Schülerinnen und Schüler mit Schulbussen 
liegt in der Historie, beruht zum Teil auf Beschlüssen des früheren Schulausschusses und 
hat mehrere Hintergründe: 
- besonders gefährlicher und ungeeigneter Schulweg (fehlende Gehwege und Beleuch-

tung) 
- Zusammenlegung der ehemals 4 Bornheimer Hauptschulen am Standort Merten 
- ungünstige Fahrtzeiten des Öffentlichen Personennahverkehrs 
- übermäßige Belastung des Öffentlichen Personennahverkehrs 
Es entstehen keine Mehrkosten, da die hier eingesetzten Schulbusse im Rahmen des 
Schülerspezialverkehrs im Einsatz sind. 
 

2. In welchen Sechtemer Straßen wohnen die Kinder, deren Eltern 30,15 € / Monat für den 
Schulweg zu dieser Schule zahlen müssen und wie viele sind dies? 
 
Friedrich-von-Spee-Straße (1), Kaiserstraße (2), Kämpchenweg (1), Münstergarten tlw. 
(1), Münzstraße tlw. (1), Pickelsgasse (1), Schweppenburgstraße (1), Tränkerhofstraße 
(1), Wilhelmstraße (1) 
insgesamt: 10 Selbstzahler 
 
 
 

Ö  18
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3. In welchen Sechtemer Straßen wohnen die Kinder, deren Eltern 12 € / Monat für den 
Schulweg zu dieser Schule zahlen müssen und wie viele sind dies? 
 
Alter Siebenbach (1), Bahnhofstraße (3), Brabantweg (1), Europaring (1), Gelendigweg 
(1), Graue Burg Straße (1), Jupiterstraße (1), Keldenicher Straße (1), Kolberger Straße 
(1), Münzstraße tlw. (2), Münstergarten tlw. (3), Wendelinusstraße (2) 
insgesamt: 18 Freifahrtberechtige 
 

4. Gibt es auch Kinder aus anderen Ortschaften, deren Eltern für den Schulweg zur Hein-
rich-Böll-Schule / Franziskusschule 30,15 € Monat zahlen müssen? 
Ja. 
 

5. Gibt es ähnliche Ungleichbehandlungen für die Kinder aus anderen Ortschaften für den 
Besuch von Europaschule, Alexander-von-Humboldt-Gymnasium und Ursulinenschule? 
Wie viele Eltern sind hier mit Kosten in Höhe von 30,15 € / Monat belastet? 
 
Europaschule: 
Im Schülerspezialverkehr werden Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I aus allen 
Bornheimer Ortschaften außer Roisdorf, Bornheim und Hersel befördert. Hierbei sind die 
Schülerinnen und Schüler aus Dersdorf (24, Mitnahme im Bus aus Waldorf) sowie Brenig 
(34, Mitnahme im Bus aus Swisttal) teilweise nicht freifahrtberechtigt. Die freifahrtberech-
tigen Schülerinnen und Schüler aus Hersel (48) nutzen den Öffentlichen Personennah-
verkehr unter Inanspruchnahme des Schülertickets (Eigenanteil 12,00 €, ggfls. Geschwis-
terermäßigung). Hier gibt es keine Belastung der Eltern mit 30,15 €. 
 
Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: 
Hier ist kein Schülerspezialverkehr eingerichtet. Alle freifahrtberechtigten Schülerinnen 
und Schüler sind auf den Erwerb eines Schülertickets zur Nutzung des Öffentlichen Per-
sonennahverkehrs angewiesen (Eigenanteil 12,00 €, ggfls. Geschwisterermäßigung). 
 
Ursulinenschule Hersel: 
Da sich diese Schulen nicht in der Schulträgerschaft der Stadt Bornheim befinden, kön-
nen hierzu keine Angaben gemacht werden. 

 
Es wird geprüft, inwieweit eine Verbesserung bzw. Gleichstellung der Schülerinnen und 
Schüler aus Sechtem zur Haupt- und Sekundarschule Merten umgesetzt werden kann. 
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